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1.1 Art der baulichen Nutzung

1.2 Maß der baulichen Nutzung
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ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke

Name

DI

Datum

Bearb.

Gez.

Phase

HS

Rechtsgrundlagen

LS

Verfahrensvermerke

1  - Art der baulichen Nutzung

2  - Zahl der Vollgeschosse

3  - Grundflächenzahl (GRZ)

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)
2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

ÜAllgemeines Wohngebiet (WA)

Grundflächenzahl (GRZ) als Dezimalzahl 

Geschossflächenzahl (GRZ) als Dezimalzahl 

II-IV

a abweichende Bauweise

5 6

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.2 Maß der baulichen Nutzung

Siehe Einzeichnung und Einschrieb im Plan.

2.1 Bauweise

2.2 überbaubare Grundstücksfläche

sichere Medieneinführung bei neuen Gebäuden und Bestandsgebäuden vorzusehen.
maßnahmen für Keller, sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, hochwasser- 
die UK elektrischer Bauteile mit 91,15 m ü. NHN. Des Weiteren sind u.a. Abdichtungs- 
ist derzeit mit 91,15 m ü. NHN festgelegt. Festgesetzt ist die Mindestfußbodenhöhe bzw. 
Gebäude sind hochwasserangepasst zur errichten. Der maßgebliche Hochwasserpegel 

Pflanzliste

Einzelhandelsbetriebe gemäß § 1 Abs. 5 i.V. Abs.9 BauNVO3.
Gartenbaubetriebe gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO2.
Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO1.

Nicht zulässig sind:

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe3.
Anlagen der Verwaltung2.
Betriebe des Beherbergungsgewerbes1.

Ausnahmsweise zulässig sind nach § 4 Abs. 3 BauNVO:

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke3.
           sowie nicht störende Handwerksbetriebe

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften 2.
Wohngebäude1.

Zulässig sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO:

Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO.

M 1 : 500

KS

Lage im Raum

NHN 

in der Gemarkung Elsterwerda, Flur 3, Flurstück 853
Ersatzmaßnahme - Neuanlage Retentionsraum

festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster

Balkone sind an der straßenabgewandten Seite anzuordnen.
werden oder schallgedämmte Fenster und Türen eingebaut werden. Außenwohnbereiche, wie z.B. 
Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräume u.a.) an der straßenabgewandten Seite angeordnet 
schutzbedürftigen Räume (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Außenlärmpegel nachgewiesen wird, als im Bebauungsplan angenommen. Alternativ können die 
Bauschalldämmmaßes zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer 
jeweiligen schutzbedürftigen Räume. Ausnahmsweise kann eine Minderung der festgesetzten 
DIN 4109-1 vorzunehmen. Festgesetzt ist das in der Tabelle aufgeführte Schalldämmmaß für die 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ein baulicher Schallschutz entsprechend 
Innerhalb der in der Planzeichnung als Lärmpegelbereich III gekennzeichneten Flächen ist für die 

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Abstandsmaß in m

4  - Geschossflächenzahl (GFZ)

6  - Bauweise

     (Siegel)

Kataster- und Vermessungsamt 

...................................................      Herzberg/Elster, den ....................

neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der 

sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der 

mit Stand vom .............2019 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen 

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters 

KATASTERVERMERK

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung der Baugrenze bestimmt.

Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster

errichtet werden.
Bauweise können die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand ohne Längenbegrenzung 
Zulässig sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen. In der abweichenden 
Die Bauweise ist nach § 22 Abs. 4 BauNVO als abweichende Bauweise festgesetzt. 

          Aufbauten wie z.B. Schornsteine, Lüftungsrohre, Antennen.
          Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen gilt nicht für technische 
          mit Bezugshöhe von 90,40m ü. NHN gemäß § 18 BauNVO. 

der maximalen Höhe der baulichen Anlage von 14,0 m 3.
der Zahl der Vollgeschosse II-IV gemäß § 20 BauNVO2.

          Grundflächen bis zu einer GRZ von 0,8 ist zulässig.
          Grundflächenzahl durch die im § 19 Abs. 4 BauNVO aufgeführten 
          von 1,2 gemäß § 17 BauNVO. Eine Überschreitung der zulässigen 

der Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 und der Geschossflächenzahl (GFZ) 1.

Das Maßder baulichen Nutzung ist festgesetzt mit 

der Stadt Elsterwerda

"Kompetenzzentrum II Lauchhammer Straße"

Bebauungsplan Nr. 35

    (Siegel)

Bürgermeisterin Anja Heinrich    den ...................

..................................................     Elsterwerda,

    entspricht.

    Elsterwerda vom ............................ zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss 

    dem Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

    jeweils erstellt vom Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke aus Bad Liebenwerda

    - der Begründung vom ........................

    - den textlichen Festsetzungen vom .........................

    - der Planzeichnung vom ........................

    der Stadt Elsterwerda, bestehend aus 

    "Kompetenzzentrum II Lauchhammer Straße" 

    Es wird bestätigt, dass der vorliegende Bebauungsplan  Nr. 35 

2. AUSFERTIGUNG:

    (Siegel)

Bürgermeisterin Anja Heinrich    den ...................

..................................................    Elsterwerda, 

    .............................. gebilligt.

    Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 

    versammlung Elsterwerda als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 

    Festsetzungen (Teil B) wurde am ................................. von der Stadtverordneten-

    der Stadt Elsterwerda, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 

1. Der Bebauungsplan Nr. 35 "Kompetenzzentrum II Lauchhammer Straße" 

  (Siegel)

       Bürgermeisterin Anja Heinrich    den ...................

       ..................................................     Elsterwerda,

    Die Satzung ist mit dieser Bekanntmachung in Kraft getreten.   
    das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen. 
    Vorschriften und auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und die Fälligkeiten / 
    Inhalt Auskunft erteilt wird, sowie auf die Geltendmachung der Verletzung von 
    während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den 
    In der Bekanntmachung wurde auf die Stelle, bei der der Plan auf die Dauer 

    erfolgte durch Abdruck in der Lausitzer Rundschau am ..................  
    "Kompetenzzentrum II Lauchhammer Straße" der Stadt Elsterwerda, 
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 35 

Bebauungsplan Nr. 35 "Kompetenzzentrum II Lauchhammer Straße " der Stadt Elsterwerda

Feld-Ulme
Winter-Linde
Trauben-Eiche
Gemeiner Hasel
Hänge-Birke
Feldahorn
Gemeiner Schneeball
Sommerlinde
Eberesche
Schwarzer Holunder
Sal-Weide
Wein-Rose
Hecken-Rose
Hunds-Rose
Schlehe
Gemeine Kiefer
Gemeine Esche
Rot-Buche
Besen-Ginster
Weißdorn
Blutroter Hartriegel

Deutscher Name

Zulässig sind auch einheimische Obstgehölze aller Art.

Ulmus minor
Tilia cordata
Quercus petraea 
Corylus avellana
Betula pendula
Acer campestre
Viburnum opulus
Tilia platyphyllos
Sorbus aucuparia
Sambucus nigra
Salix caprea
Rosa rubigininosa agg.
Rosa corymbifera agg.
Rosa canina agg.
Prunus spinosa
Pinus sylvestris
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Cytisus scoparius
Crataegus Hybriden agg.
Cornus sanguinea s.l.

Wissenschaftlicher Name

7.2 Gehölzschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Hochwasserrisikogebiet

Artenschutz

in der Gemarkung Elsterwerda, Flur 3, Flurstück 853.
Anlegen Retentionsraum:

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15.11.2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39])

                              Kataster- und Vermessungsamt des Landkreis Elbe-Elster
Kartengrundlage : Lageplan Juli 2019 erstellt durch das 

Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)
PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 -
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

(ohne Maßstab)

(ohne Maßstab)

(ohne Maßstab)

(ohne Maßstab)

Quelle: https://apw.brandenburg.de

Quelle: https://apw.brandenburg.de

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/

DIN - Vorschriften

Elster. Hier gilt §78b WHG.
identisch ist mit dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Schwarzen 
Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster, welches 

04910 Elsterwerda eingesehen werden.
Stadtverwaltung Elsterwerda, Hauptstraße 12, Zimmer 211 in 
Die der Planung zugrunde liegende DIN 4109-1 (2018) kann bei der 

Straßenbegrenzungslinie

Zahl der Vollgeschosse

0,4

1,2

14,0 maximale Höhe der baulichen Anlagen in m

z.B. 1

z.B. 1

i.S. BImSchG Lärmpegelbereich III

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Umgrenzung von Flächen für besondere Vorkehrungen 

(Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6a BauGB)

im Gebiet des Bebauungsplanes 

Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz 

nach § 9 (6) BauGB)

(nachrichtliche Übernahme 

Stromhausanschlusskabel 

Stromversorgungs- /

5  - maximale Höhe der baulichen Anlagen

Zweckbestimmung Fußweg
Öffentliche Verkehrsfläche mit 

    (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

    (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)
2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

    und den Hochwasserschutz (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB)

4. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft 

3. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Festgesetzt ist eine öffentliche Verkehrsfläche für Fußweg mit Begrenzungslinie.

3.1 Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

    (§ 9 (1) Nr. 11)
3. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

    Hochwasserschäden (§ 9 (1) Nr. 16c BauGB)

4. Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 

7. Nachrichtliche Übernahme

7.1 Überschwemmungsgebiet (§ 9 Abs. 6a BauGB)

8. Vermerk

9. Ersatzmaßnahme außerhalb des Plangebietes

der GehölzSchVOEE. Die GehölzSchVOEE ist auf der Internetseite des Landkreis Elbe-Elster einzusehen.
Antragsformulars zu beantragen. Der Umfang der Ersatzpflanzung ermittelt sich entsprechend Anlage 2 
Landschaftsbestandteile notwendig, ist diese im Baugenehmigungsverfahren unter Verwendung des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der GehölzSchVOEE geschützt. Ist eine Beseitigung der geschützten 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit 1-3, 5-10 und 12-13 nummerierten Gehölze sind gemäß 

    Umwelteinwirkungen i.S. BImSchG (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

5. Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

    (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Entwurf

November 2019

5. sonstige Planzeichen
6. sonstige Darstellungen

Bestimmungen des § 44 BNatSchG.
Die Gehölze mit Nummer 1, 4, 6, 7 und A unterliegen den artenschutzrechtlichen 

11/2019

11/2019

11/2019
nachrichtliche Übernahme nach § 9 (6) BauGB)

(geschützt nach GehölzSchVOEE, 

Baum mit Nummerierung 1-3, 5-10 und 12-13 

(artenschutzrechtliche Bestimmungen - Vermerk)

Baum mit Nummerierung 1, 4, 6 und 7

Zu verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste. 
Im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens 14 Bäume anzupflanzen. 

Pflanzgebot (Pg)  Anpflanzen von Bäumen 

Hier gilt §78 Abs. 3 WHG. 
Das Plangebiet liegt im nachrichtlich übernommenen Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster. 

Baugenehmigung und wasserrechtliche Genehmigung liegen vor.

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r 1
,5

5

8
,0

1
,4

5

8
,0

1
,7

0

1
1,
0

1
,5

5

9
,0

1
,5

7

1
1,
0

1
,5

2

8
,0

1
,7

0

1
0
,0

1
,6

0

1
0
,0

1
,4

3

8
,0

1
,3

7

1
0
,0

1
,6

9

1
1,
0

1
,4

0

9
,0

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r 1
,1

2

2
,0

0
,9

7

1
,0

1
,2

8

2
,0

0
,9

6

1
,0

0
,7

6

1
,0

1
,0

7

6
,0

1
,1

0

1
1
,0

0
,2

8

4
,0

0
,1
8

3
,0

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

1
,6

5

8
,0

1
,0

8

8
,0

1
,2

5

6
,0

0
,8

3

7
,0

1
,1
2

6
,0

1
,1
5

8
,0

0
,8

1

5
,0

1
,0

2

1
0
,0

0
,9

1

1
0
,0

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

1
,2

8

6
,0

1
,9

7

1
0
,0

1
,7

6

1
0
,0

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r 0
,4

5

4
,0

0
,9

5

6
,0

0
,7

0

6
,0

0
,5

5

5
,0

0
,6

2

5
,0

0
,9

9

8
,0

S
tK
r

S
tK
r

1
,0

0

8
,0

0
,8

0

6
,0

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

S
tK
r

1
,5

4

9
,0

0
,9

1

6
,0

1
,0

4

5
,0

0
,6

8

3
,0

0
,2

6

1
,5

0
,7

0

3
,0

0
,3

5

3
,0

V
P

S

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

S

S

S

V
P

S

S

S

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

G
R

V
P

G
P

V
P

B

V
P

V
P

V
P

V
P

S
D

S
D

S
D

S
D

S
D

G
R

G
R

G

G
R

G
H

V
P

V
P

B

II
 K

W
D

W
h

I 
F
D

I 
P

DG
a

III
 W

D

W
h

I 
P

D

S
c
h
p

I 
P

D

S
c
h
p

I 
P

DG
a

I 
P

D

S
c
h
p

II
I 
S

D

W
h

II
 P

D

S
c
h
p

II
 W

D

W
h

I 
S

D

S
c
h

I 
S

D

S
c
h

I 
P

D

S
c
h
p

I 
P

D

S
ta
ll I 
W

D

S
c
h
p

I 
S

D

S
c
h

I 
P

D

S
c
h

I 
P

D

W
e
rk
s
ta
tt

5
9

6
1

5
7

5
3

N
r.
 4
2

4
4

Nr. 7

Nr. 9

Nr. 1

N
r.
 3
2

B
 
1
0
1

B
 
1
6
9

1
6
7
8

1
6
7
9

47
4
1

57
4
1

7
4
2

7
4
3

7
4
4

7
4
5

7
5
9

17
6
1

17
3
8

7
4
0

27
4
1

37
4
1

2
4
1

12
3
5

22
3
5

2
3
6

2
3
7

12
3
4

7
6
0

16
1
0

(7.4)

(5
.9
)

9
0
.9

9

9
1.
0
2

9
1
.0

1

9
0
.9

1

9
0
.9
0

9
0
.8
9

9
0
.8

7

9
0
.9

4

9
1.
0
0

9
1.
0
2

9
0
.9

1

9
0
.9

3

9
1.
0
8

9
1.
1
2

9
1.
0
5

9
1.
0
1

9
1.
0
6

9
1.
1
8

9
1.
1
1

9
1.
0
4

9
1.
0
2

9
1.
1
3

9
1.
1
3

9
1.
1
2

9
1.
0
2

9
0
.7
5

9
0
.6

6

9
0
.5

3
9
0
.5
4 9
0
.3

9

9
0
.3
6

9
0
.2

8
9
0
.2

8

9
0
.2
4

9
0
.2

3

9
0
.2

7
9
0
.1
7

9
0
.1
8

8
9
.6

7

9
0
.1
2

9
0
.1
2

9
0
.0
7

9
0
.0

5

9
0
.0

0
9
0
.0
2

8
9
.9

9

8
9
.8

1
9
0
.2

3

9
0
.9

9
0
.9
1

9
1.
0
5

9
0
.8

9
0
.7

9
0
.8

9
0
.5

9
0
.5

9
0
.7

9
0
.7

9
0
.6

9
0
.6

9
0
.6

9
0
.4

9
0
.5

9
0
.5

9
0
.5

9
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

9
0
.2

9
0
.4

9
0
.6

9
0
.5

8
9
.8

8
9
.8

8
9
.8

9
0
.7

9
0
.7

8
9
.8

9
0
.2

9
0
.5

9
0
.9

9
0
.5

9
0
.3

9
0
.2

8
9
.7

8
9
.8

8
9
.9

9
0
.1

9
0
.3

9
0
.5

9
0
.4

9
0
.2

9
0
.1

9
0
.7

8
9
.8

8
9
.8

8
9
.8

8
9
.8 9
0
.4

9
0
.4

9
0
.3

9
0
.6

9
0
.3

9
0
.1

8
9
.6

8
9
.7

6

8
9
.8

8
9
.8

8
9
.7

8
9
.7

9
0
.2

9
0
.1

9
0
.0

8
9
.9

8
9
.9

8
9
.9

8
9
.8

A
W

H
 9

4
,1

1

F
H
 9

5
,6

5A
W

H
 9

3
,0

7

F
H
 9

7
,0

0

A
W

H
 9

2
,9

8

A
W

H
 9

2
,2

3

AWH 92,67

FH 98,40

AWH 94,72

AWH 94,17

AWH 93,86

A
W

H
 9

2
,6

8

AWH 94,08

FH 98,25

AWH 94,42

AWH 94,59

FH 98,76

AWH 94,88

AWH 94,65

A
W

H
 9

5
,0

7

F
H
 9
8
,7

3

A
W

H
 9

5
,0

9

FH 100,29

AWH 97,61

AWH 97,11

AWH 97,54

AWH 93,68

AWH 96,01

A
W

H
 9
5,
0
2

F
H
 1
0
0,
3
0

A
W

H
 9
5,
9
6

A
W

H
 9
3,
3
0

AWH 93,11

AWH 92,50

AW
H
 9
3,
15

W
H
 9
2
,3
6

A
W

H
 9
2,
9
5

A
W

H
 9
3
,1
4

AW
H
 9
4,
80

AW
H
 9
5,
26

AW
H 
93
,9
1

AW
H
 9
3,
42F

H
 1
0
0,
8
8

A
W

H
 9
8,
0
5

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<
H
-

B
o
rd

>

<H-Bord>

<H-Bord>

<H-Bord>

<H-Bord>

9
0
.0

6

9
0
.0

7

8
9
.9

9

9
0
.0

2

9
0
.0

4

<H-Bord>

UK 90,04
OK 90,13

9
0
.1
6

9
0
.2

0

UK 90,22
OK 90,32

U
K
 
9
0
,9

0

O
K
 
9
1
,0

1

U
K
 
9
0
,9

2

O
K
 
9
1
,0

5

9
0
.2

6

9
0
.2

9

9
0
.9

7
9
0
.8

0

9
0
.7

1

9
0
.6

2

9
1.
0
4

9
0
.9

0

9
0
.9
1

9
0
.3
1

<H-Bord>

<H-Bord>

a14

WA II-IV

1,20,4

6

7

5
,0
0

Ü

Birkenstumpf

A

3
,0

0

15,00

1
0
,0

0

12

13

20,00

5,00

5,00

9

10

4

5

1
2

3

8



 
  
 
 
 
 
 

 
 

Bebauungsplan Nr. 35 
�ÄKompe tenzzentrum II Lauchhammerstraße �³ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Stadt Elsterwerda 
Landkreis Elbe-Elster 

Region Lausitz-Spreewald 
Land Brandenburg 

 
 
 
 
 

Begründung gem. § 9 (8) BauGB 
 
 

Entwurf November 2019 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Begründung  
2 

 
 

Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³  
der Stadt Elsterwerda, Fassung November 2019 

Inhaltsverzeichnis 
 
Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................... 2 
1 Allgemeine Angaben zur Planung .................................................................................... 4 

1.1 Stadt Elsterwerda .............................................................................................................. 4 
1.2 Lage des Plangebietes im Raum ....................................................................................... 4 
1.3 Angaben zum Plangebiet .................................................................................................. 4 
1.4 Anlass der Planung ........................................................................................................... 5 
1.5 Lage, Bedeutung, Geltungsbereich und Abgrenzung ....................................................... 5 

1.5.1 Lage und Bedeutung ............................................................................................... 5 
1.5.2 Geltungsbereich, Größe und Abgrenzung .............................................................. 5 

1.6 Verfahrensübersicht ......................................................................................................... 5 
2 Übergeordnete Planungen ................................................................................................. 6 

2.1 Landesentwicklungsplan / Regionalplan .......................................................................... 6 
2.2 Flächennutzungsplan ........................................................................................................ 6 

3 Schutzgebiete/ Bergbau- und sonstige Abbaugebiete/ Restriktionen ............................... 7 
3.1 Schutzgebiete i.S. BNatSchG ........................................................................................... 7 
3.2 Wasserrechtliche Schutzgebiete ....................................................................................... 7 
3.3 Bergbau- und sonstige Abbaugebiete ............................................................................... 7 
3.4 Altlasten ........................................................................................................................... 7 

4 Denkmalschutz .................................................................................................................. 8 
4.1 Bodendenkmale ................................................................................................................ 8 

6 Raum und Nutzungskonzept ............................................................................................. 8 
6.1 Bau- und Nutzungskonzept .............................................................................................. 8 
6.2 Raum und Nutzungskonzept ............................................................................................ 9 

6.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung ...................................................................... 9 
6.2.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche ............................................................ 9 
6.2.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) ....... 10 
6.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserschäden                                                        
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) ........................................................................................... 10 
6.2.5 Schutz vor Verkehrslärm ...................................................................................... 10 
6.2.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Erhaltung                                                 
von Bäumen und Sträuchern ........................................................................................... 11 
6.2.7 Nachrichtliche Übernahme ................................................................................... 11 
6.2.8 Vermerk ................................................................................................................ 11 
6.2.9 Ersatzmaßnahme �± Neuanlage Retentionsraum ................................................... 11 

6.3 Planerische Abwägung ................................................................................................... 11 
6.3.1 Ausschluss von Nutzungen (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB                                       
i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) ................................................................ 11 
6.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche .......................................................................... 12 
6.3.3 Schutz vor Verkehrslärm ...................................................................................... 12 
6.3.4 Geschützte Landschaftsbestandteile ..................................................................... 13 
6.3.5 Artenschutz ........................................................................................................... 13 

7 Planungsinhalte und Festsetzungen ................................................................................ 13 
7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) ................................... 13 

7.1.1 Art der baulichen Nutzung ................................................................................... 13 
7.1.2 Maß der baulichen Nutzung ................................................................................. 14 

7.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche .................................................................... 14 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) ..................................................................................................... 14 

7.2.1 Bauweise .............................................................................................................. 14 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Begründung  
3 

 
 

Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³  
der Stadt Elsterwerda, Fassung November 2019 

7.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche .......................................................................... 14 
7.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) ................. 14 
7.4 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden                                    
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) ................................................................................................. 14 
7.5 Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen i.S. BImSchG (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) ........................................ 14 
7.6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen                                         
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) ................................................................................................. 15 
7.7 Nachrichtliche Übernahme ............................................................................................. 15 

7.7.1 Überschwemmungsgebiet (§ 9 Abs. 6a BauGB) ................................................. 15 
7.7.2 Gehölzschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) ....................................................................... 15 

7.8 Vermerk .......................................................................................................................... 15 
7.9 Ersatzmaßnahme außerhalb des Plangebietes ................................................................ 15 

8 Maßnahmen zur Verwirklichung .................................................................................... 16 
8.1 Bodenordnung ................................................................................................................ 16 
8.2 Erschließung ................................................................................................................... 16 

8.2.1 Straßenverkehr ..................................................................................................... 16 
8.2.2 Energieversorgung ............................................................................................... 16 
8.2.3 Gasversorgung ...................................................................................................... 16 
8.2.4 Trink-/ Abwasser .................................................................................................. 17 
8.2.5 Fernsprechversorgung .......................................................................................... 17 
8.2.6 Abfallbeseitigung ................................................................................................. 18 
8.2.7 Löschwasserversorgung ....................................................................................... 18 
8.2.8 Niederschlagswasserentsorgung ........................................................................... 18 
8.2.9 Kampfmittel (Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg) .............................. 18 

9 Flächenbilanz .................................................................................................................. 18 
10 Vorhabenbezogene Auswirkungsprognose ..................................................................... 18 

10.1 Bestandsbeschreibung .................................................................................................. 18 
10.2 Planung ......................................................................................................................... 18 
10.3 Auswirkungsprognose .................................................................................................. 18 

10.3.1 Schutzgut Mensch ................................................................................................ 19 
10.3.2 Schutzgebiete, Naturhaushalt und Landschaftsbild ............................................. 19 

11 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich                      
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen ........................................................................... 25 

11.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ................................................................ 25 
11.2 Weiterer Untersuchungsbedarf ..................................................................................... 26 
11.3 Kompensationsmaßnahmen ......................................................................................... 26 

11.3.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen                              
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) ........................................................................................... 26 
11.3.2 Anbringen von Nistkästen .................................................................................... 26 

12 Zusammenfassung der vorhabenbezogenen Auswirkprognose ...................................... 26 
13 Literatur / Gesetze / Verordnungen ................................................................................ 27 
 
Anlage 1 Übersicht unverbindliches Bau- und Nutzungskonzept 
Anlage 2 Biotopkarte 
Anlage 3 Pflanzliste 
Anlage 4 Artenschutzfachbeitrag (Wiesner 09/2019) 
Anlage 5 Stellungnahme Stromversorgung mit Bestandsplan 
Anlage 6 Stellungnahme Gasversorgung mit Bestandplan und Leitungsschutzanweisung 
Anlage 7 Stellungnahme Trink- und Abwasser mit Bestandsplan 
Anlage 8 Stellungnahme Telekom mit Bestandsplan 
 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Begründung  
4 

 
 

Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³  
der Stadt Elsterwerda, Fassung November 2019 

1 Allgemeine Angaben zur Planung 
 
1.1 Stadt Elsterwerda 
Die Stadt Elsterwerda liegt im Südwesten des Landes Brandenburg in der Region Lausitz-Spreewald 
und in unmittelbarer Nähe zum Freistaat Sachsen. Sie gehört zum Landkreis Elbe-Elster. Elsterwerda 
bildet gemeinsam mit Bad Liebenwerda ein Mittelzentrum in Funktionsteilung. 
Die Stadt ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt. Im Stadtgebiet kreuzen sich die Bundesstraßen B101 
und B169 sowie die Bahnstrecken Chemnitz �± Dresden �± Berlin und Magdeburg �± Falkenberg �± 
Horka �± Görlitz. Zum Stadtgebiet gehören die Stadt Elsterwerda und der OT Kraupa. Das Stadtgebiet 
grenzt von Norden im Uhrzeigersinn an die Gemarkungen Amt Plessa, Amt Schradenland, Gemeinde 
Röderland, Stadt Bad Liebenwerda.   
 
 

1.2 Lage des Plangebietes im Raum 
 

 
Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB 2019 
 
 

1.3 Angaben zum Plangebiet 
 
Gemarkung:   Elsterwerda 
Flur:    4 
Flurstücke: 740, 741/3, 741/2, 741/5, 741/4, 742, 759, 744, 1702, 743 

 
Größe:    ca. 0,57 ha 
 
Gegenwärtiges Planungsrecht: § 34 BauGB innerhalb Mischgebiet 
Geplante Nutzung:  Allgemeines Wohngebiet 
 

Plangebiet 
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1.4 Anlass der Planung 
 
Die Stadt Elsterwerda beabsichtigt auf Antrag der Kompetenzzentrum Ackerstraße GmbH & Co.KG 
Planungsrecht für die Errichtung eines Kompetenzzentrums II in der Lauchhammerstraße zu schaffen. 
Für das geplante Vorhaben ist die Zulässigkeit gemäß § 33, 34, 35 BauGB nicht gegeben. Die 
Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 26.09.2019 die Aufstellung eines 
Bebauungsplans Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³, im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) beschlossen. 
 

1.5 Lage, Bedeutung, Geltungsbereich und Abgrenzung 
1.5.1 Lage und Bedeutung 
Das Plangebiet liegt im östlichen Stadtgebiet, zwischen der Lauchhammerstraße / B169 und der 
Ludwig-Jahn-Straße. Das Plangebiet betrifft ein aufgelassenes Wohngrundstück und eine durch ein 
ehemaliges Fuhrunternehmen genutzte Gewerbefläche. Auf dem Gelände befinden sich ein 
Wohnhaus Nr. 32, eine ehemalige Scheune und Werkstatt, ein Gartenhaus sowie 19 Einzelbäume. 
Das Plangebiet ist eingefriedet und mit Toren verschlossen. Es verfügt über eine Zufahrt zur Ludwig-
Jahn-Straße und eine Zufahrt zur Lauchhammerstraße Straße. 
 
1.5.2 Geltungsbereich, Größe und Abgrenzung 
Das Plangebiet betrifft Flächen, zum Stichtag August 2019, der Gemarkung Elsterwerda, Flur 4, 
Flurstücke 740, 741/3, 741/2, 741/5, 741/4, 742, 759, 744, 1702, 743. 
 
 
Der Geltungsbereich beträgt ca. 5.700 m². 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 
Im Norden �± von Ortsbebauung  
Im Osten �± von Ortsbebauung 
Im Süden �± von der Ludwig-Jahn-Straße und Haus Nr. 1 
Im Westen �±von der Lauchhammerstraße / B169 
 
 

1.6Verfahrensübersicht 
 
Planart:     Bebauungsplan  
 
Vorhabenbezeichnung:    Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³ 
 
Amt/Gemeinde:    Stadt Elsterwerda 
 
Landkreis:    Elbe-Elster 
 
Region:     Lausitz-Spreewald 
 
Land:     Brandenburg 
 
Planungsträger:    Stadt Elsterwerda 
     Hauptstraße 12 
     04910 Elsterwerda 
 
Planungsbüro:    Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 
     Am Schwarzgraben 13 
     04924 Bad Liebenwerda 
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Verfahrensstand: 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Elsterwerda zur Aufstellung 
des Bebauungsplans  
 

 
vom 26.09.2019 

Mitteilung der Erfordernisse der Raumordnung mit Schreiben  
 

      vom 14.11.2019 
 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der 
Informationsveranstaltung durch Abdruck in der Lausitzer Rundschau 
 

 
      vom 17.10.2019 

Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben  
 

 
      vom 27.09.2019 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit (Informationsveranstaltung)  

 
      am 05.11.2019 
 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Entwurf und der 
öffentlichen Auslegung des Entwurfes 
 

 
      am 19.12.2019 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung durch Abdruck in der Lausitzer 
Rundschau 
 

 
      am �«�«�«�«�«����  

Beteiligung / Benachrichtigung der betroffenen Behörden, Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben  
 

 
      vom 20.12.2019 

Öffentliche Auslegung im Zeitraum 
 

      vom �«�« bis�« .... 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Abwägung und Satzung 
 

      vom �«�«�«�«�«����  

Mitteilung Abwägungsergebnis mit Schreiben 
 

      vom �«�«�«�«�«����  

Bekanntmachung Abwägungs- und Satzungsbeschluss durch Abdruck in 
der Lausitzer Rundschau 

      am �«�«�«�«�«����  

 
 
 

2 Übergeordnete Planungen 
 

2.1 Landesentwicklungsplan / Regionalplan 
 
Rechtliche Grundlagen bilden: 

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) (GVBI. I S. 235), 
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 

(GVBI, II Nr. 35) 
 
Ziele und Grundsätze gemäß LEP HR 

1. Ziel 3.6 Abs. 1: Einstufung von Elsterwerda als Mittelzentrum im weiteren Metropolenraum 
2. Zeil 5.6 Abs. 2 und 3: Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung 

 
Der Bebauungsplan ist den Zielen der Raumordnung angepasst. 
 

2.2 Flächennu tzungsplan  
Die Stadt Elsterwerda verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan seit dem 27.06.1997, 
über eine 1 Änderung (21.03.2003), über eine 2. Änderung (18.07.2006), über eine 3. Änderung 
(10.112007), über eine 4. Änderung (22.07.2011), über eine 5. Änderung (30.01.2018) und über eine 
6. Änderung (07.06.2018).  
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Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. Der 
Flächennutzungsplan wird im Zuge der Berichtigung an den B-Plan Nr. 35 angepasst. 
 
 
 

3 Schutzgebiet e/ Bergbau- und sonstige Abbaugebie te/ 
Restriktionen 

 
3.1 Schutzgebiet e i.S. BNatSchG 
 
Schutzgebiete entsprechend Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind im und an das Plangebiet 
angrenzend nicht vorhanden. 
 

3.2 Wasser rechtliche Schutzgebiete 
Quelle: LK Elbe-Elster, untere Wasserbehörde 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des seit dem 12.05.2016 festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes der Schwarzen Elster. Dieses umfasst Bereiche, die bei einem 
hundertjährigen Hochwasser der Schwarzen Elster durchflossen oder durchströmt werden. Bei einem 
hundertjährigen Hochwasserereignis der Schwarzen Elster können sich auf den benannten 
Grundstücken nach aktueller Hochwasserkarte Wasserstände von 35-110 cm (HQ100= 91,15 m ü. 
NHN einstellen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 35 umfasst Flächen mit vorhandener zusammenhängender Bebauung und 
somit gilt § 78 Abs. 3 WHG.  
 
Der § 78 Abs. 3 WHG besagt: 
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu 
beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

 
Das Plangebiet liegt außerdem im Risikogebiet Hochwasser der Schwarzen Elster, welches identisch 
mit dem Überschwemmungsgebiet ist. 
 

3.3 Bergbau- u nd sonstige Abbaugebiete 
Quelle: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg  
 
Im Bereich des Plangebietes sind keine Belange des LBGR berührt.  
 
Geologie: 
Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden. 
 
Außerdem wird auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen 
Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht hingewiesen. 
 

3.4 Altlasten 
Quelle: LK Elbe-Elster �± untere Bodenschutzbehörde 
 
Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³�� �L�Q��Elsterwerda 
befinden sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand des Landkreises Elbe-Elster, untere 
Bodenschutzbehörde, keine schädlichen Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten oder 
altlastenverdächtigen Flächen im Sinne von § 2 Abs. 3-6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). 
Bei Erdarbeiten in Folge von Baumaßnahmen findet das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zum Schutz des Bodens Anwendung. 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Begründung  
8 

 
 

Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³  
der Stadt Elsterwerda, Fassung November 2019 

4 Denkmalsch utz  
Quelle: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

4.1Bodendenkmale 
Bodendenkmale und Bodendenkmalbereich sind nicht bekannt. Die Belange des 
Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten. 
 
 
 

5 Ziel, Zweck und Aus wirkung der Planung 
 
Die Stadt verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan, welcher das Plangebiet als 
Mischbaufläche ausweist. 
Mit Aufstellung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt für die Flächen eines aufgelassenen 
Wohngrundstückes und Gewerbegrundstückes eines ehemaligen Fuhrbetriebes die 
planungsrechtliche Voraussetzung für die Nachnutzung als Kompetenzzentrum (auf Antrag der 
Kompetenzzentrum Ackerstraße GmbH & Co.KG) herbeizuführen und den im Plangebiet verlaufenden 
Fußweg entlang der Lauchhammerstraße planungsrechtlich zu sichern. 
Das Plangebiet befindet sich im Siedlungsraum der Stadt zwischen Lauchhammerstraße / B169 und 
Ludwig-Jahn-Straße. In der östlichen Nachbarschaft befinden sich entlang der Ludwig-Jahn-Straße 
die Gewerbebetriebe Elstermoden und Zöllner Bürosysteme. 
Das Plangebiet ist über vorhandene Zufahrten an die öffentlichen Straßen angeschlossen. 
Die Planfläche befindet sich im innerstädtischen Siedlungsraum von Elsterwerda und entspricht de 
Grundsätzen der Raumordnung zur vorrangigen Innenentwicklung sowie den raumordnerischen 
Erfordernissen zu einer geordneten Nachnutzung von zivilen Konversionsflächen.  
In der Aufstellung des Bebauungsplans werden die Anforderungen zum Hochwasserschutz aufgrund 
der Lage des Plangebietes im festgesetzten Überschwemmungsgebiet und Hochwasserrisikogebiet 
der Schwarzen Elster sowie die Anforderungen zum Immissionsschutz bezüglich der angrenzenden 
innerstädtischen Straßen untersucht und berücksichtigt, sodass keine Gefahr für das Schutzgut 
Mensch besteht. Des Weiteren werden die durch die Planung verursachten Beeinträchtigungen im 
Biotop- und Artenschutz untersucht und berücksichtigt. 
 
 
 

6 Raum und Nutzungskonzept  
6.1 Bau- und Nutzungskonzept 
Im Plangebiet ist auf einer Fläche von ca. 0,56 ha die Anlage eines Kompetenzzentrums geplant. 
Nach Abriss der baulichen Anlagen ist die Errichtung und Nutzung von 2 bis 4 -geschossigen 
Einzelhäusern, Doppelhäusern und Hausgruppen sowie für den Nutzungszweck erforderliche 
Nebenanlagen, Verkehrswege und Stellplätze beabsichtigt. Geplant sind in den oberen Etagen bis zu 
16 altersgerechte Wohnungen, Büro-, Verwaltungsräume und therapeutische Einrichtungen und im 
Erdgeschoss Wohngemeinschaften für die ganztägige Krankenpflege sowie Gemeinschaftsräume mit 
Bistro sowie Nebengebäude, überdachte Sitzplätze sowie Fahrradstellplätze. Weiterhin sollen eine 
Zufahrt zur Ludwig-Jahn-Straße und eine Zufahrt zur Lauchhammerstraße entstehen. Die Ausweisung 
von Verkehrsflächen ist nicht vorgesehen. 
 
Das Hauptgebäude setzt sich aus zwei dreigeschossigen, in sich abgeschlossenen Häusern (Haus 1 
+ Haus 2) und einem mittig angeordneten gemeinsamen Treppenhaus inkl. Personenaufzug 
zusammen. Im Erdgeschoss des Treppenhauses sind die Hausanschlussräume vorgesehen. Bei 
Bedarf kann dieser Bereich noch unterkellert werden, um die notwendige Technik für die thermische 
Solaranlage bzw. Heizungsanlage unterzubringen. 
In den beiden oberen Geschossen befinden sich im Bereich hinter der Treppe die 
Waschmaschinenräume für die jeweiligen Wohneinheiten. 
Für den Pflegedienst werden im Erdgeschoss 2 Wohngemeinschaften eingeplant. 
Zum einen entsteht eine Abteilung in Einheit P1 / Haus 1 für die Erweiterung der Demenz- 
Wohngruppe in der Ackerstraße. Zum zweiten ist in der Einheit P2 / Haus 2 eine Variante als Palliativ-
Wohneinheit mit einer dieser Nutzung angepassten Raumaufteilung angedacht. Dabei sind in beiden 
Varianten die tragenden Wände und notwendigen Stützen gleichermaßen vorhanden, allerdings 
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unterschiedlich mit den Trockenbauwänden ergänzt. Dadurch wird gleichzeitig erkennbar, dass eine 
spätere Nutzungsänderung bzw. geänderte Raum-aufteilung möglich wäre. 
 
In beiden Wohngemeinschaften befinden sich jeweils 8 Zimmer mit zugehörigem Bad. Davon sind je 2 
Zimmer mit einem rollstuhlgerechten Badezimmer ausgestattet. Alle anderen Bereiche sind 
barrierefrei erreichbar. 
Im 1. Obergeschoss befindet sich im Haus 2 eine Büroeinheit (B1) mit 118m² zur Nutzung für den 
Pflegedienst sowie eine Therapie-Einheit (E1) mit 81m² zur Nutzung für eine Ergotherapie oder 
Ähnlichem. 
Alle weiteren Bereiche dieser Gebäude werden zu Wohnzwecken genutzt. Für das Haus 2 ergeben 
sich damit 5 Wohnungen und weitere 8 Wohnungen in den beiden Obergeschossen im Haus 1. Zu 
allen Wohnungen gehört ein überdachter Balkon bzw. eine Loggia. 
Um den Gebäudekomplex nicht zu groß zu gestalten, ist ein zweites zweigeschossiges Gebäude 
(Haus 3) im Innenhofbereich geplant. Dort befinden sich der bistroähnliche Gemeinschaftsraum und 
ein Gruppen-/Bastelraum im Erdgeschoss sowie die Büroeinheit (B2) für die Objektverwaltung und 
eine weitere Wohnung im Obergeschoss. 
Auf dem Grundstück sind zusätzlich zwei Nebengebäude geplant, in denen die Abstellräume für die 
Wohneinheiten sowie die dazugehörigen Fahrrad-Abstellplätze untergebracht werden. Außerdem 
entsteht eine überdachte Fläche für die Abfalltonnen. 
Zur Innenhofgestaltung ist ein Pavillon zum überdachten Sitzen im Freien und eine angepasste 
Weggestaltung zu den einzelnen Gebäuden und Parkflächen geplant. 
Momentan sind 40 Stellplätze geplant. Die genaue Anzahl der Parkflächen muss anhand der 
endgültigen Nutzungsplanung ermittelt werden.  
Geplant sind zwei Zufahren zur Ludwig-Jahn-Straße und ein Zufahrt zur Lauchhammerstraße (siehe 
Übersichtsplan Anlage 1 der Begründung) 
 

6.2 Raum und Nut zungskonzept  
6.2.1 Art und  Maß der baulichen Nutzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einer Fläche von ca. 0,57 ha wird ein Allgemeines 
Wohngebiet nach § 4 BauNVO mit den dort allgemein zugelassenen Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 
bis 3 festgelegt. 
Nicht zugelassen werden der Versorgung des Gebietes dienende Läden gemäß § 1 Abs. 5 i.V. Abs. 9 
BauNVO und die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 3. Nicht zugelassen 
werden Tankstellen und Gartenbaubetriebe gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO mit der Grundflächenzahl (GRZ) 
0,4 der Geschossflächenzahl (GFZ) 1,2 und gemäß § 20 BauNVO mit der Zahl der Vollgeschosse II-
IV als Mindest- und Höchstmaß festgelegt. 
 
Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO kann die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in Satz 
1 bezeichneten Anlagen (Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO, baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche �« ) bis zu 50 vom Hundert 
überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Im allgemeinen 
Wohngebiet wird eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO aufgeführten Grundflächen bis zu einer GRZ von 0,8 zugelassen (absolute 
Kappungsgrenze). Rechtsgrundlage dafür bildet § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO, wonach von § 19 Abs. 4 
Satz 2 abweichende Bestimmungen im Bebauungsplan getroffen werden können.  
 
6.2.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
Die Bauweise wird als abweichende Bauweise für Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen 
festgelegt. In der abweichenden Bauweise können die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand ohne 
Längenbegrenzung errichtet werden. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird mit einer Baugrenze bestimmt. Die Baugrenze wird 
entsprechend der erforderlichen Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken und im Abstand von 
10m zu den Straßenbegrenzungslinien festgesetzt. 
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6.2.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Innerhalb des Plangebietes verläuft entlang der Lauchhammerstraße ein öffentlicher Fußweg auf den 
Flurstücken 740, 741/3 und 741/4. Der Vorhabenträger stellt diese als öffentlicher Fußweg genutzten 
Flächen der Stadt zur Verfügung. 
 
6.2.4 Maßnahmen zur Vermeidun g von Hochwasserschäden (§ 9 Abs. 1 Nr. 

16c BauGB) 
Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Schwarzen Elster. 
Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist nach § 78 Abs. 4 WHG die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen untersagt. 
Für die Einzelbauvorhaben kann eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG erteilt werden, 
wenn das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird. 

b) den Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert 
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder die nachteiligen Auswirkungen durch 

Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 
 
Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs.3 Pkt. 1 WHG sicherzustellen, dass nachteilige Auswirkungen 
auf Ober- und Unterlieger vermieden werden. Oberlieger i.S. WHG sind höher liegende Grundstücke. 
Unterlieger sind tiefer liegende Grundstücke. Das Geländeniveau im Plangebiet und in der Umgebung 
ist eben mit einer durchschnittlichen Geländehöhe von 90,40 m ü. NHN. Ober- und Unterlieger i.S. 
WHG gibt es im Planbereich nicht. Nachteilige Auswirkungen durch Rückstau sind nicht zu erwarten. 
Der Ausgleich für den Verlust von Rückhalteraum ist im Bauantrag des Vorhabens nach § 78 Abs. 4 
und 5 WHG nachzuweisen. Für die Neuanlage von Retentionsraum können trockene Geländemulden, 
Rückhaltebecken u.ä. vorgesehen werden. Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs. 3 Pkt. 2 WHG 
sicherzustellen, dass der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird. Mit dem 
Bebauungsplan sind keine Deich- und Hochwasserschutzanlagen betroffen, Bauwerke können nicht 
direkt am Deich errichtet werden und eine Beeinträchtigung der Deichverteidigung erfolgt durch den 
Bebauungsplan nicht. Im Bebauungsplan ist nach § 78 Abs. 3 Pkt. 3 sicherzustellen, dass die 
Bauwerke hochwasserangepasst errichtet werden. Zum hochwasserangepassten Bauen gehören 
bauliche und technische Schutzmaßnahmen, die das Eindringen von Wasser verhindern, z.B.  

�x Verwendung von wasserbeständigen bzw. wasserunempfindlichen Baustoffen im 
flutgefährdeten Bereich, derzeit angegeben mit 91,15 m ü. NHN  

�x Ausführung von Kellerwänden und Gründungssohlen in Stahlbeton mit Verankerung 
�x Abdichtung der Keller (weiße bzw. schwarze Wanne) 
�x Verwendung hochwasserbeständiger Fenster, Türen, Keilerfenster, Lichtschächte 
�x Installation der Heizungsanlagen und sonstigen elektrischen Anlagen über dem 

 Hochwasserpegel von derzeit 91,15 m ü. NHN 
�x Sicherung von Gastanks gegen Auftrieb und Aufprall 
�x Verzicht auf Heizöltanks 
�x Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, z.B. Öl  
�x Einbau von Rückstauklappen / Absperrschiebern an Hauseinführung der Medien . 
�x Höherlegen der Oberkante Fußboden bzw. Unterkante elektrischer Bauteile über dem 

Hochwasserpegel von derzeit mindestens 91,15 m ü. NHN  
 
Im Bebauungsplan werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden festgesetzt: 
Gebäude sind hochwasserangepasst zu errichten. Der maßgebliche Hochwasserpegel ist derzeit mit 
91,15 m ü. NHN festgelegt. Festgesetzt ist die Mindestfußbodenhöhe bzw. die UK elektrischer 
Bauteile mit 91,15 m ü. NHN. Des Weiteren sind u.a. Abdichtungsmaßnahmen für Keller, sichere 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, hochwassersichere Medieneinführung vorzusehen. 
 
6.2.5 Schutz vor Verkehrslärm 
Nach der bekannten durchschnittlichen Verkehrsstärke auf der Lauchhammerstraße wird gemäß DIN 
18005 (Diagramm Abschätzung Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm) im Abstand von ca. 20 m zur 
straßenseitigen Baugrenze eine Belastungssituation durch Verkehrslärm, Lärmpegelbereich III 
ermittelt. Diese Fläche wird gemäß der PlanZVO Nr. 15.6 als Fläche für besondere Anlagen und 
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Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen Lärmpegelbereich III 
gekennzeichnet. Innerhalb dieser gekennzeichneten Flächen werde die nach DIN 4109-1 
vorgegebenen Bau-Schalldämm-Maße für Außenbauteile für die jeweils schutzbedürftigen Räume 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt. Es wird eine Minderung des festgesetzten Bau-
Schalldämm-Maßes zugelassen, wenn im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer 
Außenlärmpegel nachgewiesen wird, als im Bebauungsplan angenommen. 
Dies kann insbesondere zutreffen, wenn zur Lauchhammerstraße hin abgeschirmte Bauwerke 
errichtet werden oder schutzbedürftige Räume an der straßenabgewandten Gebäudeseite angeordnet 
werden oder schallgedämmte Fenster und Türen eingebaut werden. 
 
6.2.6 Anpflanzen von Bäume n und Sträuchern sowie Erhaltung von Bäumen 

und Sträuchern  
Für die Beseitigung der nach GehölzSchVOEE geschützten 11 Bäume und der 8 weiteren Gehölze 
wird eine Anpflanzung von mindestens 14 standortgerechten heimischen Bäumen innerhalb des 
Plangebietes auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche festgelegt. 
 
6.2.7 Nachrichtliche Übernahme 
Nachrichtlich werden das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster sowie die 
geltenden Bestimmungen des WHG gemäß § 9 Abs. 6a BauGB übernommen.  
 
6.2.8 Vermerk 
Vermerkt wird die Lage des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster sowie die 
dafür geltenden Bestimmungen. 
 
6.2.9 Ersatzmaßnahme �± Neuanlage Retentionsraum 
Im Plangebiet wird der Hochwasserrückhalteraum reduziert. Zur Wiederherstellung des 
beanspruchten Hochwasserrückhalteraumes wird ein neuer Retentionsraum in gleicher Größe 
außerhalb des Plangebietes in der Gemarkung Elsterwerda, Flur 3, Flurstück 853 angelegt. 
Eigentümer der Fläche ist die Stadt Elsterwerda. 
Die Stadt Elsterwerda verfügt dort für die Neuanlage von 8.100 m³ Retentionsraum über eine 
Baugenehmigung einschließlich wasserrechtlicher Genehmigung von 24.01.2018 (Az: 63-02116-17-
63). 
 
Ermittlung des beanspruchten Hochwasserrückhalteraumes 
Das Plangebiet ist 5.700 m² groß. Im Plangebiet sind 2.000 m² Fläche bebaut bzw. befestigt. Mit dem 
Bebauungsplan werden 3.700 m² Fläche im Überschwemmungsgebiet beansprucht. Die 
durchschnittliche Geländehöhe beträgt 90,40m ü. NHN. Der maßgebliche Hochwasserstand ist mit 
91,15m ü. NHN angegeben. Daraus ermittelt sich eine Inanspruchnahme von ca. 2.775m³ 
Hochwasserrückhalteraum. 
 

6.3 Planerische Abwägung 
6.3.1 Ausschluss von Nutzungen (Re chtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
Die im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie die 
ausnahmsweise zulässigen Tankstellen und Gartenbaubetriebe sind mit der angestrebten Nutzung 
unvereinbar. Die allgemeine Zweckbestimmung des Allgemeinen Wohngebietes wird durch den 
Ausschluss dieser Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5 i.V. Abs. 9 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht 
beeinträchtigt. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Die geplante 2 bis 4 -geschossige Bebauung mit einer maximalen Höhe von 14,0 m über Gelände für 
die neu zu errichtenden Gebäude ermöglicht am Standort unterschiedliche Ausnutzungen. Es könnten 
z.B. ausschließlich 2-geschossige Wohnhäuser entstehen. Auch könnten ausschließlich 4-
geschossige größere Reihenhäuser mit einer Länge von mehr als 50 Metern entstehen. Auch eine 
Mischform ist möglich. Bauordnungsrechtliche Abstandsflächen, die sich aus den jeweiligen 
Gebäudehöhen errechnen, sind einzuhalten. Darüber hinaus sind alle Dachformen möglich, so z.B. 
Flachdach, Satteldach, Walmdach. 
Im Plangebiet sind für die neu zu errichtenden Gebäude maximal 4 Vollgeschosse zulässig, ein 
weiteres Nichtvollgeschoss, ist nach den Regeln der Bauordnung möglich. In Betracht kommen dabei 
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aber lediglich Kellergeschosse, die die Voraussetzungen des Vollgeschosses nicht erfüllen oder aber 
flach geneigte Sattel- oder Walmdächer, unter denen ebenso der Ausbau eines Vollgeschosses (dafür 
reicht bereits die Möglichkeit der Errichtung eines Aufenthaltsraumes aus) nicht möglich ist. Ein 
städtebauliches Erfordernis zur Festsetzung von zulässigen Dachformen besteht nicht, da auch die 
Umgebung von unterschiedlichen Dachformen (Flachdach, Walmdach, Satteldach) geprägt ist. 
Die geplante Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) durch Nebenanlagen ist gemäß 
§ 19 Abs. 4 zulässig. 
Entsprechend des unverbindlichen Planungskonzeptes ermittelt sich eine GRZ von 0,3 für 
Hauptgebäude. Mit der Zahl der Vollgeschosse 4, ermittelt sich eine GFZ von 1,2. Für 
Verkehrsflächen, Stellplätze und Nebenanlagen sind im Konzept ca. 1.700 m² = GRZ von 0,30 
geplant. Insgesamt ermitteln sich nach dem Konzept eine GRZ von 0,60 und eine GFZ von 1,2. Das 
Konzept beinhaltet noch nicht alle Haupt- und Nebenanlagen und Verkehrswege. 
 
Für die bauliche Ausnutzung des Plangebietes orientiert sich der Bebauungsplan an der umgebenden 
Bebauung. Mit dem im Plangebiet geplanten Versiegelungsgrad und der städtebaulichen Dichte im 
Innenbereich der Stadt kann einer zusätzlichen Inanspruchnahme von unbebauten Flächen für 
Wohnbau begegnet werden (Kosten- und flächensparende Bauweise). 
 
Der gültige Flächennutzungsplan sieht bisher eine Mischbaufläche und damit verbunden eine höhere 
GRZ für das Plangebiet vor. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden mit Überschreitung der GRZ für die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO aufgeführten Grundflächen aufgrund der vorhandenen städtebaulichen Situation, nicht 
eintreten, da nach Planung künftig noch mindestens 20% des Plangebietes für das Anlegen von 
Grünflächen zur Verfügung stehen. 
 
6.3.2 Überbaubare Grundstücksfläc he 
Aufgrund noch keiner konkret vorliegenden Projektpläne wird die überbaubare Grundstücksfläche 
großzügig mit einer Baugrenze abgegrenzt. Die überbaubare Grundstücksfläche bietet genügend 
Flexibilität zur Anordnung der Gebäude auf dem Grundstück. Eine lagemäßige Ausweisung bzw. 
Größenbeschreibung für Stellplätze und Garagen wird deshalb auch nicht vorgenommen. Diese sind 
auch auf der gesamten nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
Verkehrsflächen 
Die Ausweisung von Verkehrsflächen ist nicht vorgesehen. 
 
6.3.3 Schutz vor Verkehrslärm 
Mit den festgelegten Abstand der Baugrenze zur Straßenbegrenzungslinie der Lauchhammerstraße 
können nach den bekannten durchschnittlichen Verkehrsbelegungszahlen die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht eingehalten werden. Nach DIN 18005-1 
(Anhang A Tabelle 1 und 2) wurde ermittelt, dass der Abstand der zukünftigen Bebauung zur 
Lauchhammerstraße ca. 30 m betragen müsste.  
Von einem Abrücken der Baugrenze wurde abgesehen. Diese Einschränkung entspräche weder dem 
städtebaulichen Interesse eines kosten- und flächensparenden Bauens noch dem wirtschaftlichen 
Interesse der zukünftigen Bauherren. Auch von einer Abschirmung der Straße durch einen 
Lärmschutzwall / -wand wurde aus städtebaulichem Interesse abgesehen. Eine Lärmschutzwand 
würde dazu führen, dass neben den verursachten Kosten, der Charakter der Lauchhammerstraße 
grundlegend verändert würde. 
 
Ebenfalls möglich sind passive Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. ausreichende Bau-
Schalldämmmaße der Außenbauteile, schallgedämmte Fenster und Türen, die straßenabgewandte 
Anordnung der schutzbedürftigen Räume und Außenwohnbereiche z.B. Balkone. Bezüglich der 
möglichen passiven Lärmschutzmaßnahmen des ausreichend hohen Bau-Schalldämm-Maßes lässt 
sich an den Immissionsorten der straßenseitigen Baugrenze aufgrund der Lärmpegel der 
durchschnittlichen Verkehrsbelegungszahlen entsprechend der Vorgaben der DIN 4109-1 der 
Lärmpegelbereich III abschätzen. Im Lärmpegelbereich III beträgt der Pegel zur Bemessung der 
Schalldämmung von Außenbauteilen 65 dB gemäß DIN 4109-1 (2018) Pkt. 7 Tabelle 7. Nach Pkt. 7.1 
errechnet sich ein Bau-Schalldämm-Maß für Außenbauteile zur Einhaltung der Innenraumpegel für 
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten, 
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Unterrichtsräumen, Büroräumen und Ähnlichen. Im Bebauungsplan wird die Fläche mit 20 m Abstand 
zur straßenseitigen Baugrenze als Lärmpegelbereich III gekennzeichnet. Festgesetzt wird gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB das nach DIN 4109 vorgegebene Bau-Schalldämm-Maß für Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen. Die genaue Bestimmung des erforderlichen Bau-Schalldämm-
Maßes ergibt sich aus der konkreten Planung der Bebauung. Deshalb werden Ausnahmeregelungen 
zugelassen. Des Weiteren sind Außenwohnbereiches wie z.B. Balkone an der straßenabgewandten 
Seite anzuordnen. 
 
6.3.4 Gesch ützte Landschaftsbestandteile 
Als Ersatz für die Beseitigung von 11 nach GehölzSchVOEE geschützten Bäumen werden zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung mindestens 14 Ersatzanpflanzungen der Qualität 3xv 14-16 cm gemäß 
der GehölzSchVOEE ermittelt. Diese mindestens 14 Ersatzanpflanzungen werden im Bebauungsplan 
festgesetzt. Der genaue Ausgleich ergibt sich aus der konkreten Planung der Bebauung gemäß 
Anlage 2 der GehölzSchVOEE. 
 
6.3.5 Artenschutz 
Artenschutzrechtliche Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung maßgeblich sind, 
beschreiben die nachfolgenden Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. 
 
V1 Naturschutzfachliche Begleitung bei Fällung und Rodung der Habitatbäume Nr. 1, 4, 6, 7 der 

Rosen- und Hirschkäfer 
V2 Bauzeitliche Regelung und Naturschutzfachliche Begleitung bei Abriss der Gebäude 
V3 Baubeginn außerhalb der Brutzeiten Anfang Oktober �± Anfang April 
 
U1 Nachuntersuchung des Kellers des Wohnhauses auf Fledermaus �± Winterquartier 
U2  Nachuntersuchung der Gebäude Grundstück 743 auf Vorkommen von Brutvögeln und 

Fledermäusen 
U2  Nachuntersuchung des Geländes Grundstück 743 auf Vorkommen von Reptilien 
 
K1 Anpflanzen von Gehölzen (bis zu 20 Gehölze) 
K2 Anbringen von Nistkästen vor Baubeginn (6 Meisen-, 2 Feldsperling-, 2 Starenkästen) 
K3 Anbringen von 3 Halbhöhlenkästen  
 
Nach dem Konzept des Gutachtens sind diese Maßnahmen nach Art und Umfang geeignet, den 
Quartierverlust für Brutvögel auszugleichen und die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nicht zu 
erfüllen. 
Die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegen vor. Die Brutvögel in 
den Gebäuden haben sich in einem bestehenden Baugebiet in innerstädtischer Lage angesiedelt. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Wiedernutzbarmachung der Flächen im Plangebiet für die 
Anlage eines Kompetenzzentrums. Die Befreiungsgründe für den Bebauungsplan liegen vor. Er dient 
überwiegend dem sozialen und öffentlichen Interesse. 
Der tatsächlich erforderliche Umfang der entsprechenden Maßnahmen ist erst im Planvollzug 
anlässlich konkreter Bauvorhaben und deren Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde 
festzulegen. (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
Dabei sind dann auch etwaige zwischen Planaufstellung und Vorhabenrealisierung eingetretenen 
Veränderungen des Arteninventars zu berücksichtigen. 
Es ist davon auszugehen, dass der Vollzug des Bebauungsplanes insgesamt nicht an noch 
planrelevanten artenschutzrechtlichen Erfordernissen scheitern wird. 
 
 
 

7 Planungsinhalte und Festsetzungen 
 

7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs . 1 Nr. 1 BauGB) 
 
7.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO. 
 
Zulässig sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 
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1. Wohngebäude 
2. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 
Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. Anlagen der Verwaltung 
3. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

1. Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
2. Gartenbaubetriebe gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
3. Einzelhandelsbetriebe gemäß § 1 Abs. 5 i.V. Abs.9 BauNVO 

 
7.1.2  Maß der baulichen Nutzung 
Al lgemeines Wohngebiet (WA) 
Das Maß der baulichen Nutzung ist festgesetzt mit  

4. der Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 und der Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 gemäß § 17 
BauNVO  
Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die im § 19 Abs. 4 BauNVO 
aufgeführten Grundflächen bis zu einer GRZ von 0,8 ist zulässig. 

5. der Zahl der Vollgeschosse II-IV gemäß § 20 BauNVO 
6. der maximalen Höhe der baulichen Anlage (Oberkante) von 14,0 m mit Bezugshöhe von 

90,40m ü. NHN gemäß § 18 BauNVO 
Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen gilt nicht für technische Aufbauten wie z.B. 
Schornsteine, Lüftungsrohre, Antennen. 

 

7.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
     (§ 9 Abs . 1 Nr. 2 BauGB)  
7.2.1 Bauweise  
Die Bauweise ist nach § 22 Abs. 4 BauNVO als abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind 
Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen. In der abweichenden Bauweise können die Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand ohne Längenbegrenzung errichtet werden. 
 
7.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche  
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung der Baugrenze bestimmt. 
 

7.3 Verkehrsfläc he besonderer Zweck bestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB) 

Festgesetzt ist eine öffentliche Verkehrsfläche für Fußweg mit Begrenzungslinie. 
 

7.4 Maßnahmen zur Ve rmeidung oder Verringerung von 
Hochwasserschäden (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)  

Gebäude sind hochwasserangepasst zur errichten. Der maßgebliche Hochwasserpegel ist derzeit mit 
91,15 m ü. NHN festgelegt. Festgesetzt ist die Mindestfußbodenhöhe bzw. die UK elektrischer 
Bauteile mit 91,15 m ü. NHN. Des Weiteren sind u.a. Abdichtungsmaßnahmen für Keller, sichere 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, hochwassersichere Medieneinführung bei neuen 
Gebäuden und Bestandsgebäuden vorzusehen. 
 

7.5 Flächen für besondere Vo rkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. BImSchG (§9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB) 
Innerhalb der in der Planzeichnung als Lärmpegelbereich III gekennzeichneten Flächen ist für die 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ein baulicher Schallschutz entsprechend 
DIN 4109-1 vorzunehmen. Festgesetzt ist das in der Tabelle aufgeführte Schalldämmmaß für die 
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jeweiligen schutzbedürftigen Räume. Ausnahmsweise kann eine Minderung der festgesetzten 
Bauschalldämmmaßes zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer 
Außenlärmpegel nachgewiesen wird, als im Bebauungsplan angenommen. Alternativ können die 
schutzbedürftigen Räume (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräume u.a.) an der straßenabgewandten Seite angeordnet 
werden oder schallgedämmte Fenster und Türen eingebaut werden. Außenwohnbereiche, wie z.B. 
Balkone sind an der straßenabgewandten Seite anzuordnen. 
 

Lärmpegelbereich 
LPB 

Außenlärmpegel 
La 

Bau-Schalldämm-Maß 
R´w ges. 

Raumart 

III 65 dB 35 dB Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsbetrieben, 
Unterrichtsräume u.ä. 

III 65 dB 30dB Büroräume u.ä. 

 
7.6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
Pflanzgebot (Pg) �± Anpflanzen von Bäumen 
Im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens 14 Bäume anzupflanzen. Zu 
verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste (Anlage 3 der Begründung).  
 
7.7 Nachric ht liche Übernahme  
7.7.1 Überschwemmungsgebiet (§ 9 Abs. 6a BauGB) 
Das Plangebiet liegt im nachrichtlich übernommenen Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster. 
Hier gilt § 78 Abs. 3 WHG.  
 
7.7.2 Gehölzschutz (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 1-3, 5-10 und 12-13 nummerierten Gehölze sind 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 der GehölzSchVOEE geschützt. Ist eine Beseitigung der geschützten 
Landschaftsbestandteile notwendig, sind diese im Baugenehmigungsverfahren unter Verwendung des 
Antragsformulars zu beantragen. 
Der Umfang der Ersatzpflanzung ermittelt sich entsprechend Anlage 2 der GehölzSchVOEE. Die 
GehölzSchVOEE ist auf der Internetseite des Landkreis Elbe-Elster einzusehen. 
 

7.8 Vermerk 
Hochwasserschutz 
Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster, welches Identisch ist mit dem 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Schwarzen Elster. Hier gilt § 78b WHG. 
 
Artenschutz 
Die Gehölze mit Nummer 1, 4, 6, 7 und A unterliegen den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
§ 44 BNatSchG. 
 
DIN �± Vorschriften 
Die DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) und die DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau) sind bei 
der Stadtverwaltung Elsterwerda, Hauptstraße 12, Zimmer 211 in 04910 Elsterwerda während der 
Dienstzeiten einzusehen. 
 

7.9 Ersatzmaßnahme außerhalb des Plangebietes 
Anlegen Retentionsraum in der Gemarkung Elsterwerda, Flur 3, Flurstück 853. 
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8 Maßnahmen zur Verwirklichu ng 
 
8.1 Bodenordnung 
 
Die Verfügbarkeit von Grund und Boden ist gegeben. 
 

8.2 Erschlie ßung  
8.2.1 Straßenverkehr 
Die straßenverkehrsseitige Erschließung des Plangebietes ist über die öffentliche Straße 
�ÄLauchhammerstraße�³ / B169 und die �ÄLudwig-Jahn-Straße�³ gegeben. 
 
 
Baulastträger �G�H�U���6�W�U�D�‰�H���ÄLudwig-Jahn-Straße�³��ist: Stadt Elsterwerda 
       Hauptstraße 12 
       04910 Elsterwerda 
 
Baul�D�V�W�W�U�l�J�H�U���G�H�U���ÄLauchhammerstraße�³������B169 ist: Landesbetrieb Straßenwesen 
       Von-Schön-Straße 11 

03050 Cottbus 
 

8.2.2 Energieversorgung 
Rechtsträger ist MITNETZ Strom mbH, Servicecenter Falkenberg. Der vom Rechtsträger übergebene 
Leitungsbestand ist Inhalt der Begründung, Anlage 5. 
Für eine elektrotechnische Erschließung ist durch den Erschließungsträger ein formloser schriftlicher 
Antrag bei der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz 
zu stellen. 
Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 

7. Bebauungsplan inklusive Lageplan 
8. Beschreibung (Umfang, Zeitfenster, vorgesehener Ablauf der Erschließung) 

Daraus folgt der Abschluss einer Erschließungsvereinbarung zwischen der Mitnetz Strom und dem 
Erschließungsträger. 
Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Zu den Kabeln ist ein Abstand 
von mindestens 0,40m einzuhalten. Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen sind nach den geltenden 
Regeln der technischen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sowie den anerkannten Regeln 
der Technik auszuführen. 
Zur Festlegung der technischen Lösung für die Elt-Versorgung werden konkrete Aussagen zum 
Leistungsbedarf benötigt. Die Bedarfsanmeldung ist bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom 
mbH, Standort Kolkwitz, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz einzureichen. 
Bauliche Veränderungen und Pflanzmaßnahmen sind gesondert bei der Mitteldeutschen 
Netzgesellschaft Strom mbH zur Stellungnahme einzureichen. 
Sollten Änderungen der Leitungen / Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung 
nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch 
den Verursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Mühlberger Straße 2-4 in 04895 
Falkenberg/Elster zu erteilen. 
 
8.2.3 Gasversorgung 
Rechtsträger ist SpreeGas GmbH Cottbus, vertreten durch NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
mbH & Co. KG. Die vom Rechtsträger übergebene Stellungnahme mit Bestandsplan und 
Leitungsschutzanweisung ist Inhalt der Begründung, Anlage 6. 
Die Gasversorgungsleitungen befinden sich außerhalb des Plangebietes in den öffentlichen 
Verkehrsflächen.  
Hinweise für die Bauausführung: 
Im Bereich der Leitung ist Handschachtung erforderlich. Die vom Rechtsträger übergebene 
Leitungsschutzanweisung ist zu beachten. Ab Baubeginn ist die Stellungnahme des Rechtsträgers mit 
Bestandsplan vor Ort vorzuhalten. 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 
m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Unterschreitung 
dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein 
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Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses 
Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim 
Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante 
unserer Leitungen und Kabel mindestens 0,3m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung / Kabel und 
dem zu pflanzenden Baum ein PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten ist 
im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass 
unsere Leitungen/Kabel nicht beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen 
Reparaturen an der Leitung/Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung 
entfernt werden muss. 
 
8.2.4 Trink-/ Abwasser  
Rechtsträger ist der Wasser- und Abwasserverband, Am Klärwerk 8, 04910 Elsterwerda. Die vom 
Rechtsträger übergebene Stellungnahme mit Bestandsplan ist Inhalt der Begründung, Anlage 7. 
Die Trink- und Abwasserleitungen befinden sich außerhalb des Plangebietes in den öffentlichen 
Verkehrsflächen. 
Eine öffentliche Ver- und Entsorgung ist sowohl von der Lauchhammerstraße als auch von der 
Ludwig-Jahn-Straße durch den bereits vorhandenen Anlagenbestand möglich. 
Anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern. Das anliegende 
Trinkwassernetz ist grundsätzlich nicht zur Löschwasserversorgung geeignet. Die Wasserlieferung für 
Feuerlöschzwecke wird im § 17 der Wasserabgabensatzung des Wasser- und Abwasserverbandes 
Elsterwerda geregelt. 
Bei der Beantragung der Leitungsauskunft ist durch den bauausführenden Baubetrieb die o.g. 
Registriernummer dieser Stellungnahme anzugeben. 
 
8.2.5 Fernspre chver sorgung 
Rechtsträger ist die Deutsche Telekom Technik GmbH, PF 10 04 33, 03004 Cottbus. Informationen 
zur genauen Kabellage sind über die kostenlose Online-Anwendung oder kostenpflichtige 
Papierauskunft erhältlich. 
Der vom Rechtsträger übergebene Anlagenbestandsplan ist Inhalt der Begründung, Anlage 8. Die 
telekommunikative Erschließung ist möglich. Die Anschlussbedingungen sind im Rahmen der 
Bauvorbereitung zu klären über: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Ost 
PTI 11 Fertigungssteuerung 
Zwickauer Straße 41-43 
01187 Dresden 
 
Alternativ per E-Mail an das Funktionspostfach ptidresden@telekom.de. Der Baubeginn ist in 03044 
Cottbus, Heinrich-Hertz-Str. 6 anzuzeigen (Fax: 0355/6275779). 
 
Informationen zur genauen Kabellage finden sich in der kostenlosen Online-Anwendung 
�ÄTrassenauskunft für Kabel der Telekom Deutschland GmbH�³ 
 
Hinweis 
Der vorhandene Anlagenbestand ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Ein Verbleib an der 
gegenwärtigen Stelle ist sicher zu stellen. 
Einer Bebauung im Trassenverlauf der Telekommunikationslinie wird nicht zugestimmt, weil dadurch 
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die 
Telekommunikationslinie besteht. 
Sollten im Zuge Ihrer weiterführenden Planungen Erkenntnisse gewonnen werden, die eine 
Veränderung oder Verlegung der Anlagen der Telekom Deutschland GmbH unabdingbar machen, 
sind die Konfliktpunkte, sowie eine mit technisch und wirtschaftlich vertretbarem Aufwand realisierbare 
Ersatztrasse zu beantragen. 
Im Falle einer notwendigen Änderung am Anlagenbestand hat die Beauftragung rechtzeitig, 
mindestens 20 Wochen vor Baubeginn, mit detaillierten Angaben zur Baumaßnahme (Lage-, 
Querschnittspläne, Bauablaufplan) zu erfolgen. 
Die Kosten dafür trägt der Verursacher. 
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8.2.6 Abfallbeseitigung 
Entsorgungsträger ist der Abfallverba�Q�G���Ä�6chwarze El�V�W�H�U�³��in Lauchhammer, Hüttenstraße 1c.  
Es gilt die gültige Abfallentsorgungssatzung. 
 
8.2.7 Löschwasserversorgung 
Zuständig ist die Stadt Elsterwerda, Hauptstraße 12, 04910 Elsterwerda. 
Die Löschwasserversorgung ist über die vorhandenen Löschwasserentnahmestellen Ecke 
Lauchhammerstraße / Ludwig-Jahn-Straße gesichert. 
Zu beachten ist, dass die benötigten Entnahmestellen nicht weiter als 300 m von einem möglichen 
Brandherd entfernt sind und ein Löschwasservorrat von 48 m³/h (800 l/min) für eine Zeit von 2 
Stunden zur Verfügung stehen. 
Hinweis: 
 
8.2.8 Niederschlagswasserentsor gun g 
Der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser ist im § 54 Abs. 4 BbgWG geregelt. Geplant ist 
eine Vor-Ort-Versickerung. 
 
8.2.9 Kampfmittel (Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg)  
Reg./RPL-NR.:201943030000 
Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eines Munitionsfreigabebescheinigung 
beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf 
der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten 
Kampfmittelverdachtsflächenkarte. 
 
 
 

9 Flächenbilanz 
 
Innerhalb des Plangebietes werden folgende Flächen festgesetzt: 
 
Allgemeines Wohngebiet (WA):      5.585 m² 
Öffentliche Verkehrsfläche Fußweg:        115 m² 
 
Gesamt:        5.700 m² 
 
 
 

10 Vorhabenbe zogene Auswirkungsprognose 
10.1 Bestandsbeschreib ung 
Das Plangebiet liegt im Zentrum der Stadt Elsterwerda zwischen der Lauchhammerstraße und der 
Ludwig-Jahn-Straße im östlichen Stadtgebiet. Das Plangebiet ist von beiden Straßen zugänglich. In 
allen Himmelsrichtungen befinden sich Wohn- und Gewerbenutzungen. Im Plangebiet befinden sich 1 
Wohngebäude und 3 Nebengebäude einer ehemaligen Gewerbefläche sowie nach der 
GehölzSchVOEE geschützte Gehölze. 
 

10.2 Planung 
Der Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³ dient der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und Nutzung eines Heimes mit 
altersgerechtem Wohnen i.S. eines Allgemeinen Wohngebietes (Einzelhäuser, Doppelhäuser, 
Hausgruppen) auf einer Fläche eines ehemaligen Wohn- und Gewerbegrundstückes an der 
Lauchhammerstraße / B 136. Nicht zugelassen sind der Versorgung dienende Läden, Tankstellen und 
Gartenbaubetriebe. 
 

10.3 Auswirkungsprognose 
Zu den wichtigsten zu berücksichtigenden Belangen zählen u.a. die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange des Immissionsschutzes, des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§1 Abs. 6 BauGB). 
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10.3.1 Schu tzgut M ensch  
Verkehrslärm 
Die der Stadt Elsterwerda bekannte durchschnittliche Verkehrsstärke auf der Lauchhammerstraße / B 
169 beträgt ca. 6.147 Kfz / 24 Std (Stand 2015). 
Dieses Verkehrsaufkommen wurde für die Beurteilung des Straßenlärms auf das Plangebiet nach DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau) herangezogen. 
Für eine Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse betragen die Orientierungswerte 
der DIN 18005-1 im Allgemeinen Wohngebiet 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.  
Im Bebauungsplan wird die Baugrenze im Abstand von 10 m zur Straßenbegrenzungslinie der 
Lauchhammerstraße festgesetzt. Nach Anlage A der DIN 18005 werden durch das bekannte 
durchschnittliche Verkehrsaufkommen auf der Lauchhammerstraße die Orientierungswerte für 
schutzbedürftige Räume an der festgesetzten Baugrenze an der Lauchhammerstraße überschritten. 
Als Lärmminderungsmaßnahmen kommen ausreichende Schalldämmmaße der Außenbauteile, 
schallgedämmte Fenster und Türen, die straßenabgewandte Anordnung von Aufenthaltsräumen oder 
die Vergrößerung des Abstandes der zukünftigen Bebauung zur Lauchhammerstraße in Betracht. Im 
Bebauungsplan wird die nach Anlage A der DIN 18005-1 ermittelte Fläche von 20 m Abstand zur 
straßenseitigen Baugrenze mit Planzeichen als Lärmpegelbereich III gekennzeichnet. Festgesetzt 
wird das nach DIN 4109 (2018) vorgegebene Bau-Schalldämm-Maß von 35 dB(A) für Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsbetrieben, 
Unterrichtsräumen u.ä. Für Außenbauteile von Büroräumen u.ä. wird ein Bau-Schalldämm-Maß von 
30 dB(A) festgesetzt. Die genaue Bestimmung des erforderlichen Bau-Schalldämm-Maßes ergibt sich 
aus der konkreten Planung. Deshalb werden Ausnahmeregelungen zugelassen. Des Weiteren sind 
Außenwohnbereiche z.B. Balkone auf der straßenabgewandten Seite anzuordnen.  
Mit den betroffenen Vorkehrungen ist von einer erheblichen schädlichen Einwirkung durch 
Straßenverkehrslärm nicht auszugehen. 
 
Gewerbelärm 
An das Plangebiet angrenzende Gewerbebetriebe haben aufgrund ihrer Art keinen Einfluss durch 
Lärm auf das Plangebiet. 
 
Hochwasser 
Das Plangebiet liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet und im Hochwasserrisikogebiet der 
Schwarzen Elster. Im Hochwasserfall sind nachteilige Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger, 
Gesundheits- und Sachschäden und Beeinträchtigungen des bestehenden Hochwasserschutzes u.a. 
durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Ersatzmaßnahmen auszuschließen, vgl. 
Kap. 7.4. 
 
10.3.2 Schutzgebiete, Naturhaushalt und Landschaftsbild 

10.3.2.1 Schutzgebiete 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³ in 
Elsterwerde liegt in keinem Schutzgebiet nach BNatSchG.  

10.3.2.2 Biotope und Pflanzen 
Das Plangebiet betrifft eine Mischbaubrachfläche innerhalb der Innenstadt. Die Einschätzung der 
Biotoptypen erfolgte nach der Kartieranleitung des Landes Brandenburg (s. Biotopkarte Anlage 2). 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich die in der Tabelle 1 aufgeführten Biotoptypen. 
 
Tabelle 1 - Biotoptypen im Pla ngebiet  

Code Nr. Biotoptyp Schutz Fläche  
12 Bebaute Gebiete 
12260 Einzel- und Reihenhäuser  800 m² 
12654 Pflasterweg, Beton  125 m² 
12652 Wege mit 

wasserdurchlässiger 
Befestigung 

 1.035 m² 

10 Grün- und Freiflächen 
10113 Gartenbrachen  2.600 m² 
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10111 Garten  1.040 m² 
07 Laubgebüsche, Baumreihe, Baum gruppe  
07150 Obstbäume  8 Stück 
07150 Gehölze GehölzSchVO 11 Stück 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich die in Tabelle 2 aufgeführten Gehölze. 
 
Tabelle 2 �±Gehölz e im Plangebiet 

Baum 
Nr. 

Baumart Kronendurchmesser 
in m 

Stammanzahl Stammumfang 
(cm) (1m 
Höhe) 

Bemerkung 

1 Apfel 6 1 112 GehölzSchVOEE 
2 Tanne 6 1 128 GehölzSchVOEE 
3 Tanne 10 1 197 GehölzSchVOEE 
4 Birne 7 1 83  
5 Apfel 6 1 125 GehölzSchVOEE 
6 Apfel 8 1 108 GehölzSchVOEE 
7 Apfel 8 1 165 GehölzSchVOEE 
8 Tanne 10 1 176 GehölzSchVOEE 
9 Eiche 10 1 102 GehölzSchVOEE 
10 Eiche 10 1 91 GehölzSchVOEE 
11 Kirsche 5 1 81  
12 Nußbaum 8 1 115 GehölzSchVOEE 
13 Birne 8 1 100 GehölzSchVOEE 
14 Obstbaum 4 1 45  
15 Obstbaum 6 1 95  
16 Obstbaum 6 1 70  
17 Obstbaum 5 1 55  
18 Obstbaum 5 1 62  
19 Obstbaum 8 1 99  
 
 
Auswirkungsprognose 
Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. Von den in der Tabelle 2 aufgeführten Gehölzen 
sind 11 Gehölze nach der GehölzSchVOEE geschützt. Die Beseitigung der geschützten Gehölze ist 
entsprechend der Anlage 2 der GehölzSchVOEE zu ersetzen. Die GehölzSchVOEE ist auf der 
Internetseite des Landkreises Elbe-Elster einzusehen. 
Im Bebauungsplan werden die nach GehölzSchVOEE während der Planaufstellung ermittelten 
Ersatzanpflanzungen von 14 Bäumen in der Qualität 3xv 14-16 cm innerhalb des Plangebietes an 
anderer Stelle zur Neuanpflanzung festgesetzt. 

10.3.2.3 Tiere und Artenschutz 
Aussagen zur Bestandssituation werden im Artenschutzfachbeitrag (Wiesner) zur vorliegenden 
Planung vorgenommen. Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgte hinsichtlich Verbote auf die im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie auf alle europäischen 
Vogelarten. Es erfolgte eine Bestandserfassung und artenschutzrechtliche Prüfung zu Höhlenbäumen, 
Fledermäusen, holzbewohnenden Käfern, Brutvögeln und Reptilien.  
 
Höhlenbäume, Brutvögel, holzbewohnende Käfer 
Im Plangebiet befinden sich die in der Tabelle aufgeführten 4 Höhlenbäume (Nr. 1, 5, 6, 7 der 
Biotopkarte) mit 4 Höhlungen und 1 Baumstumpf (A). 
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Tabelle 3 �± Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Vögeln und Holz b ewohnenden Käfern in den 
Habitatbäumen Käfern in den Habitatbäumen. 

 
 

 
Die vier oben aufgeführten Apfelbäume mit Höhlungen müssen als potenzielle Fortpflanzungsstätten 
für nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Rosenkäferarten angesehen 
werden. Am 13.8.19 wurden zudem zwei tote Hirschkäferweibchen in der unmittelbaren Nähe eines 
Birkenstumpfes gefunden (Foto 24, vgl. Karte 2). Hirschkäfer gelten nach der 
Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützte Arten und sind im Anhang II der FFH-
Richtlinie aufgeführt. Die Wurzelstöcke aller auf der Vorhabensfläche befindlichen Obstbäume, des 
Birkenstumpfes sowie der Stieleiche (Foto 23) gelten als potenzielle Vermehrungsstätten dieser Art. 
 
Gebäude bewohnende Arten 
In Gebäuden wurden mit der Rauchschwalbe und dem Hausrotschwanz zwei aktuelle Brutvogelarten 
nachgewiesen. 
Anzeichen auf eine Besiedlung durch Fledermäuse im Sommerquartier (Fledermausnachweise, Kot- 
oder Urinspuren, typische Gerüche, Nahrungsreste) wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt. Bei 
der Ausflugskontrolle am 26. Mai 2019 wurden mit der Breitflügelfledermaus, der Zwergfledermaus 
und dem Braunen Langohr drei Fledermausarten auf Jagdflügen im Bereich des B-Plangebietes 
beobachtet. Die Nachweise betreffen nur Einzeltiere, ein Ausfliegen aus den Gebäuden wurde nicht 
beobachtet. Wochenstubenquartiere können daher definitiv ausgeschlossen werden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Gehölz  Höhlungen und Spalten  Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten  

Bemerkung  

1 Apfel �‡�� �$�X�V�K�|�K�O�X�Q�J��in ca. 1,5 m Höhe 
mit austretendem Mulm (Foto 
25) 

�‡���9�H�U�P�H�K�U�X�Q�J�V�V�W�l�W�W�H���I�•�U��
Rosenkäfer, potenzielle 
Vermehrungsstätte für 
Hirschkäfer 

Rosenkäferkot 

2 Apfel �‡�� �6�W�D�P�P�� �D�X�V�J�H�K�|�K�O�W�� �P�L�W��
Mulmvorrat (Foto 26) 

�‡���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H��
Vermehrungsstätte für 
Rosen- und Hirschkäfer 

 

3 Apfel �‡���$�X�V�K�|�K�O�Xng in ca. 1,8 m 
Höhe (Foto 27) 

�‡ potenzieller Brutplatz für 
Meisen 

�‡ potenzielle 
Vermehrungsstätte für 

 

4 Apfel �‡���$�X�V�K�|�K�O�X�Q�J���L�Q�������P���+�|�K�H��
(Foto 28) 

�‡ potenzieller Brutplatz für 
Meisen, Feldsperling, 
Gartenrotschwanz und 
Star 

�‡

 

A Birkenstumpf 
(Foto 24) 

 �‡���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H��
Vermehrungsstätte für 
Hirschkäfer 

Fund zweier toter 
weiblicher 
Hirschkäfer 
unmittelbar neben 
de B f
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Tabelle 4 �± Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von geschützten Arten in den Gebäuden 

Nr. Bezeichnung  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

1 zweigeschossiges, unterkellertes 
ehemaliges Wohnhaus mit Spitzdach 
(Fotos 5, 6, 7 und 8) 

�‡���Y�R�U- und diesjähriger Nistplatz der Rauchschwalbe 
(Fotos 9 und 10), potenzieller Nistplatz des 
Hausrotschwanzes 

2 Bungalow mit Flachdach (Fotos 11 und 12) �‡���4�X�D�U�W�L�H�U���G�H�V���6�W�H�L�Q�P�D�U�G�H�U�V���L�P���'�D�F�K�E�H�U�H�L�F�K 

3 Scheune mit Spitzdach (Fotos 13 und 14) �‡���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H�U���1istplatz des Hausrotschwanzes 

4 Scheune mit Spitzdach (Foto 15) �‡���S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H�U���1�L�V�W�S�O�D�W�]���G�H�V���+�D�X�V�U�R�W�V�F�K�Z�D�Q�]�H�V 
5 Nebengebäude (Foto 15) �‡���Y�R�U�M�l�K�U�L�J�H�U���1�L�V�W�S�O�D�W�]���G�H�V���+�D�X�V�U�R�W�V�F�K�Z�D�Q�]�H�V�����)�R�W�R�������� 

6 Scheune mit Spitzdach (Foto 22) �‡��potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes 
7 Garage und Lagergebäude (Foto 4) �‡��potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes 

 
Reptilien 
Im Bereich des Bebauungsplangebietes wurden keine Reptilien festgestellt. 
 
Brutvögel 
Bei den im Frühjahr und Sommer 2019 durchgeführten Untersuchungen wurden im B- Plangebiet 10 
Brutvogelarten nachgewiesen (Tab. 4). Hinzu kommt die Elster, welche außerhalb des UG brütet und 
das untersuchte Areal zur Nahrungssuche nutzt. Die Rauchschwalbe und der Bluthänfling gelten nach 
der aktuel�O�H�Q���Ä�5�R�W�H�Q���/�L�V�W�H�³��des Landes Brandenburg (RYSLAVY & MÄDLOW 2008) als gefährdet, alle 
anderen Arten als ungefährdet. Alle Arten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders 
geschützt. 
 
Tabelle 5 �± Brutvogelarten des Plangebietes 

Art  RL 
BB  

Schutz  
status  

Status (Reviere 
2019) 

Ringeltaube Colomba palumbus - b BV (1) 
Elster Pica pica - b NR 
Blaumeise Parus caeruleus - b BV (1) 
Kohlmeise Parus major - b BV (1) 
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b BV (1) 
Hausrotschwanz Phoenichuros ochruros - b BV (1) 
Feldsperling Passer montanus - b BV (1) 
Girlitz Serinus serinus - b BV (1) 
Grünfink Carduelis chloris - b BV (1) 
Stieglitz Carduelis carduelis - b BV (1) 
Bluthänfling Carduelis carduelis 3 b BV (1) 

 
A b k ü r z u n g e n: 
Gefährdung: RL BB - Rote Liste Brandenburgs (RYSLAVY & MÄDLOW 2008). 
Gefährdungskategorien: 3 - gefährdet 
Schutzstatus: b - besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
Status: BV -Brutvogel, NR -Nahrungsrevier (Nistplatz außerhalb des UG) 
 
 
Ringeltaube, Girlitz, Grünfink, Stieglitz, Bluthänfling 
Die oben genannten Arten waren 2019 alle mit einem Brutpaar im B-Plangebiet vertreten und brüteten 
auf den Großgehölzen (Koniferen und Laubbäume). 
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Blau- und Kohlmeise, Feldsperling 
Die drei Arten waren 2019 mit je einem Brutpaar Nistkastenbewohner (Fotos 19, 20 und 21) auf dem 
Areal des Flurstücks 743. 
 
Rauchschwalbe 
Im Wohngebäude fand sich Mitte Mai 2019 ein vorjähriges Nest der Rauchschwalbe (Foto 9). Anfang 
August 2019 konnte ein diesjähriges Nest (Foto 10) festgestellt werden. 
 
Hausrotschwanz 
Ein vorjähriges Nest des Hausrotschwanzes (Foto 18) wurde 2019 im Nebengebäude 5 vorgefunden. 
Wo die diesjährigen Bruten durchgeführt wurden, konnte nicht ermittelt werden. Die Hausrotschwänze 
hielten sich im Frühjahr und Sommer 2019 vorwiegend im Bereich des Wohngebäudes auf. Am 1.8. 
wurden hier flügge Junge der Zweitbrut beobachtet. 
 
Der Abriss aller Gebäude berührt die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Demnach plant 
der Bebauungsplan in eine Befreiungslage nach § 67 BNatSchG hinein. 
Damit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht eintreten, werden vom Gutachter nachfolgende 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen: 
 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
V1  Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Vermehrungsstätten von Rosen- und Hirschkäfern ist 

die Fällung bzw. das Roden der Wurzelstöcke von Habitatbäumen auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken. Sollten Habitatbäume gefällt bzw. gerodet werden, so hat dieses unter 
Hinzuziehung einer naturschutzfachlichen Baubetreuung zu erfolgen. Diese organisiert eine 
eventuell notwendig werdende Bergung und Verbringung von Stammabschnitten mit 
Mulmvorräten und Rosenkäferlarven oder eine Umsiedlung von Hirschkäferlarven an geeignete 
Ersatzstandorte (z.B. Schlosspark Elsterwerda). 

 
V2  Ein Abriss der Gebäude hat grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit bzw. der 

Wochenstubenzeit und Zeiten der Überwinterung bei den Fledermäusen zu erfolgen (Mitte 
September bis Ende Oktober). Sollte ein Abriss im Zeitraum zwischen November und Mitte 
September des Folgejahres geplant sein, so kann dieser nur bei einem Nachweis des 
Nichtvorkommens bestehender Vogelbruten bzw. bei einem Negativattest hinsichtlich 
überwinternder Fledermäuse oder deren Bergung und Verbringung in Ersatzwinterquartiere 
erfolgen. Hierfür ist eine naturschutzfachliche Baubetreuung einzusetzen. 

 
V3  Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln sind Baumaßnahmen außerhalb der 

Brutzeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang April zu beginnen, um eine Ansiedlung von 
brütenden Vogelarten in potenziellen Störungsbereichen zu unterbinden. Fällungen von 
Gehölzen sind außerhalb der Vegetationsperiode vorzunehmen (1. Oktober bis 1. März). 

 
Kompensationsmaßnahmen 
K1  Als Ersatz für potenziell verloren gehende Bruthabitate von Vögeln in Gehölzflächen (bis zu 20 

Großgehölze) sind in gleicher Größenordnung Ausgleichspflanzungen von heimischen, 
standortgerechten Baum- und Straucharten vorzusehen. 

K2  Als Ersatz für bis zu fünf potenziell verloren gehende Fortpflanzungs- und Ruhestätten für in 
Höhlen brütende Vögel ist als CEF-Maßnahme die Anbringung von Vogelkästen an 
verbleibenden Bäumen im B-Plangebiet oder an den Linden entlang der Lauchhammer Straße 
vorzusehen. Hierfür sind in Abhängigkeit vom Eingriffsumfang folgende Kastentypen aus 
Holzbeton auszubringen: bis zu 6 Meisenkästen, 2 Feldsperlingskästen und 2 Starenkästen. Die 
Ausbringung der Kästen ist zu dokumentieren und hat vor Baubeginn zu erfolgen. Eine jährliche 
Kontrolle und Reinigung der Kästen ist für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu 
gewährleisten. 

K3  Als Ersatz für potenziell verloren gehende Fortpflanzungs- und Ruhestätten für in Nischen und 
Halbhöhlen von Gebäuden brütende Vögel ist die Anbringung von 3 Halbhöhlenkästen aus 
Holzbeton an verbleibenden oder neu zu errichtenden Gebäuden im B-Plangebiet vorzusehen. 
Die Ausbringung der Kästen ist zu dokumentieren. Eine jährliche Kontrolle und Reinigung der 
Kästen ist für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu gewährleisten. 
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10.3.2.4 Schutzgut Boden 
Der Boden im Plangebiet ist auf ca. 2.000 m² der Fläche mit baulichen Anlagen und befestigten 
Flächen vorbelastet. Auf den Freiflächen befindet sich Sand mit organischen Beimengungen. Darunter 
befindet sich Mittelsand mit Ton- und Kiesanteilen gemäß Angabe Geotechnischer Bericht IfB vom 
09.07.2019. 
 
Auswirkprognose 
Baubedingt kommt es zu Bodenab- und auftrag. Darüber hinaus kann es durch Leckagen u.ä. zu 
Schadstoffeintragungen in den Boden kommen. Mit sachgemäßem Umgang und Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften können baubedingte Schadstoffeinträge nahezu ausgeschlossen werden. 
Die baubedingten Beeinträchtigungen / Auswirkungen sind auf die Bauzeit begrenzt. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ein Ausgleich nicht 
erforderlich, da der Eingriff vor der Planaufstellung zulässig war. 

10.3.2.5 Schutzgut Wasser 
Schutzgebiete i.S. WHG 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes und im 
Hochwasserrisikogebiet der Schwarzen Elster (vgl. Kap. 3.2). Bei einem 100- bzw. 200-jährigen 
Hochwasserereignis können sich dort Wasserstände HQ100 von 91,150m ü. NHN einstellen. 
Zu beachten sind die Vorgaben des § 78 Abs. 3 WHG. 
 
Auswirkungen 
Neben der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung für Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Verringerung von Hochwasserschäden nach § 9 (1) Nr. 16c BauGB ist für das Bauvorhaben innerhalb 
des Überschwemmungsgebietes eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Der 
Ausgleich für den Verlust von Rückhalteraum ist im Bauantrag des Vorhabens nach § 78 Abs. 4 und 5 
WHG zu erbringen. Für die Neuanlage von Retentionsraum können trockene Geländemulden, 
Rückhalteflächen u.ä. vorgesehen werden. 
Der bestehende Hochwasserschutz wird durch die Baugebietsausweisung im Vergleich zu dem 
bestehenden Schutz insgesamt nicht beeinträchtigt. Negative Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger 
sind nicht zu erwarten. 
 
Oberflächengewässer 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. 
 
Grundwasser 
Laut Aussage des Geotechnischen Berichtes zum Vorhaben wurde das Grundwasser ab 2,1m unter 
Geländeoberkante (GOK) angetroffen. Schichtenwasser kann zeitweise bei 1,0m unter GOK 
anstehen. Das Regenwasser versickert langsam. 
  
Auswirkprognose 
Während der Durchführung der Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit der Verunreinigung des 
Schutzgutes Wasser durch wassergefährdende Stoffe. Gemäß § 1 BbgWG i.V. § 5 Abs. 1 WHG sind 
die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
einzuhalten. Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung durch Befestigungen können durch 
Vorortversickerung des anfallenden Niederschlagswassers entgegnet werden. Im vorliegenden Fall 
sind keine Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung zu erwarten, da das anfallende 
Niederschlagswasser vor Ort zur Versickerung gebracht wird. 

10.3.2.6 Schutzgut Kl ima und Luft 

Die Stadt Elsterwerda liegt im Einflussbereich des kontinental getönten ostdeutschen Binnenklimas. 
Dieses ist durch hohe Temperaturdifferenzen im Jahresgang gekennzeichnet. Die 
Jahresmitteltemperatur beträgt 8,7°C. Die Niederschlagswerte erreichen im Mittel 597 mm. Es 
überwiegen Winde aus Süd-Südwest und West bis Nordwest. Als Leitsubstanzen für Immissionen 
gelten Stickstoffdioxide sowie Staub einschließlich Ruß. Potenziell schädigende Immissionen werden 
lokal vor allem durch Kraftfahrzeuge und Hausbrand verursacht. Für den Süden des Landes 
Brandenburg kann seit 1990 grundsätzlich von einer sinkenden Tendenz der Emissionen durch 
Industrieanlagen ausgegangen werden. Die Belastung der Region durch Luftschadstoffe ist sehr 
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gering. Das Plangebiet wird für die lufthygienische Ausgleichsfunktion als nachrangig eingestuft. Die 
Fläche hat keine Immissionsschutz- und Luftregenerationsfunktion und dient nicht der Verringerung 
der Belastung durch Lärm und Luftschadstoffe oder hat weder ein Staubfilterungs- noch 
Kaltluftentstehungspotential. 

 
Auswirkpro gnose 
Baubedingt verursachen Baufahrzeuge und -maschinen geringe nicht quantifizierbare 
Abgasemissionen, die Aufgrund der zeitlichen Begrenzung als nicht erheblich eingestuft werden. 
Anlagebedingt werden zusätzlich Freiflächen beansprucht. Damit verbunden ist bei 
Sonneneinstrahlung eine erhöhte Speicherung und eine Reflexion von Wärme. Durch das Anlegen 
von Grünflächen mit Bäumen innerhalb des Plangebietes kann diese Beeinträchtigung gemindert 
werden. Mit der Bebauung der Plangebietsfläche verschlechtern sich die lokalklimatischen 
Verhältnisse gegenüber den vorhandenen Verhältnissen nicht. 

10.3.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 
Innerhalb des Plangebietes verändert sich das Landschaftsbild visuell durch die kompakten baulichen 
Anlagen und die Beseitigung von Bäumen. Da die Bäume im Plangebiet neu angepflanzt werden und 
die baulichen Anlagen sich in die Umgebungsbebauung einfügen, ist eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes nicht zu unterstellen. 

10.3.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Unter Kultur und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher 
Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren 
Nutzbarkeit durch die Planung eingeschränkt werden könnte.  
Im Bereich des Plangebietes sind keine Bodendenkmale registriert. 
 
 
 

11  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

 
Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der 
umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund nachteiliger Umweltauswirkungen bei 
folgenden Schutzgütern: 
�‡��Gehölzschutz, Artenschutz, Klima und Luft sowie Landschaftsbild 
 

11.1 Vermeidun gs- und Minderungsm aßnahmen 
 
V1  Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Vermehrungsstätten von Rosen- und Hirschkäfern ist 

die Fällung bzw. das Roden der Wurzelstöcke von Habitatbäumen auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken. Sollten Habitatbäume gefällt bzw. gerodet werden, so hat dieses unter 
Hinzuziehung einer naturschutzfachlichen Baubetreuung zu erfolgen. Diese organisiert eine 
eventuell notwendig werdende Bergung und Verbringung von Stammabschnitten mit 
Mulmvorräten und Rosenkäferlarven oder eine Umsiedlung von Hirschkäferlarven an geeignete 
Ersatzstandorte (z.B. Schlosspark Elsterwerda). 

 
V2  Ein Abriss der Gebäude hat grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit bzw. der 

Wochenstubenzeit und Zeiten der Überwinterung bei den Fledermäusen zu erfolgen (Mitte 
September bis Ende Oktober). Sollte ein Abriss im Zeitraum zwischen November und Mitte 
September des Folgejahres geplant sein, so kann dieser nur bei einem Nachweis des 
Nichtvorkommens bestehender Vogelbruten bzw. bei einem Negativattest hinsichtlich 
überwinternder Fledermäuse oder deren Bergung und Verbringung in Ersatzwinterquartiere 
erfolgen. Hierfür ist eine naturschutzfachliche Baubetreuung einzusetzen. 
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V3  Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln sind Baumaßnahmen außerhalb der 
Brutzeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang April zu beginnen, um eine Ansiedlung von 
brütenden Vogelarten in potenziellen Störungsbereichen zu unterbinden. Fällungen von 
Gehölzen sind außerhalb der Vegetationsperiode vorzunehmen (1. Oktober bis 1. März). 

 

11.2 Weiterer Untersuchungsbedarf 
 
U1  Keller des ehemaligen Wohngebäudes sind im Januar, Februar während eine längeren 

Frostperiode mindestens 2 mal auf Winterquartiernutzung der Fledermäuse durch eine 
Fachperson zu untersuchen. 

 
U2  Gebäude auf dem Grundstück 743 sind im Frühjahr ab März auf Vorkommen von Brutvögeln und 

Fledermäusen durch eine Fachperson zu untersuchen. 
 
U1  Freiflächen auf dem Grundstück 743 sind im Frühjahr ab April auf Vorkommen von Reptilien 

durch eine Fachperson zu untersuchen. 
 

11.3 Kompensationsmaß nahmen 
 
11.3.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern u nd sonstigen Bepflanzungen (§ 9 

Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Pflanzgebot (Pg) �± Anpflanzen von Bäumen 
Im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens 14 Bäume anzupflanzen. Zu 
verwenden sind Pflanzenarten der Pflanzliste (Anlage 3 der Begründung). 
 
11.3.2 Anbringen von Nistkästen  

- Anbringen von 6 Meisenkästen, 2 Feldsperlingskästen und 2 Starenkästen an verbleibenden 
Gehölzen im Plangebiet oder an den Linden entlang der Lauchhammerstraße vor Baubeginn.  

- Anbringen von 3 Halbhöhlen für Brutvögel der Gebäude an verbleibenden oder neuen 
Gebäuden. 

 
 
 

12 Zusammenfass ung  der vorhabenbezogenen 
Auswirkprogno se 

 
Der Bebauungsplan Nr. 35 �ÄKompetenzzentrum II Lauchhammerstraße�³ der Stadt Elsterwerda 
beinhaltet die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes und eines öffentlichen Fußweges auf 
einer Fläche von ca. 0,57 ha. Das Plangebiet liegt in innerstädtischer Lage zwischen der 
Lauchhammerstraße / B169 und der Ludwig-Jahn-Straße. Der Bebauungsplan ist an die Ziele der 
Raumordnung angepasst. Das Gelände betrifft ehemalige Wohn- und Gewerbegrundstücke 
(Fuhrunternehmen). Das Gelände ist eingefriedet und mit Toren verschlossen. Innerhalb des 
Plangebietes befindet sich ein aufgelassenes Wohnhaus, eine aufgelassene Scheune, ein Lager-
/Werkstattgebäude, eine Gartenlaube und Schuppen. Mit Errichtung des geplanten 
Kompetenzzentrum II werden die baulichen Anlagen abgerissen. Eventuell wird das Wohngebäude 
umgebaut und saniert. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes und des 
Hochwasserrisikogebietes der Schwarzen Elster. Im Bebauungsplan werden das 
Überschwemmungsgebiet sowie die geltenden Bestimmungen des WHG nachrichtlich übernommen. 
Das Risikogebiet wird vermerkt. 
Im Bebauungsplan werden die geltenden Bestimmungen des § 78 Abs. 3 Pkt. 1-3 WHG beachtet.  
Festgesetzt werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung von Hochwasserschäden. 
Der umfang-, funktions- und zeitgleiche Ausgleich für den Verlust von Rückhalteraum ist im Bauantrag 
des Einzelbauvorhabens nach § 78 Abs. 4 und 5 WHG zu erbringen. 
Eine Ersatzfläche für die Neuanlage von Retentionsräumen ist gesichert. 
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Für die Ermittlung der schalltechnischen Einflüsse durch die an das Plangebiet angrenzende 
Lauchhammerstraße / B 169 standen der Stadt durchschnittliche Verkehrsbelegungszahlen zur 
Verfügung. Entsprechend der zum Verkehrslärm ermittelten Belastungssituation werden im 
Bebauungsplan  

- Flächen im Abstand von 20m zur straßenseitigen Baugrenze als Lärmpegelbereich III gemäß 
PlanZVO Nr. 15.6 gekennzeichnet. 

- textliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB getroffen: 
o Bau-Schalldämm-Maß für die Außenbauteile von schutzbedürftigen 

Aufenthaltsräumen entsprechend DIN 410-1 (2018) 
o Anordnung der Balkone an der straßenabgewandten Hausseite 

 
Ausnahmsweise werden geringere Bau-Schalldämm-Maße zugelassen, wenn ein geringerer 
Außenlärmpegel als im Bebauungsplan angenommen, nachgewiesen wird. 
Die das Plangebiet umgebenden Gewerbebetriebe verursachen aufgrund ihrer Art keine erheblichen 
Immissionsbelästigungen. Im Bebauungsplan werden die nach GehölzSchVOEE geschützten 
Gehölze berücksichtigt. 
Für die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange stand ein Artenschutzfachbeitrag 
(Wiesner) zur Verfügung. 
Mit Durchführung der festgelegten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. mit Abs. 5 BNatSchG nicht anzunehmen. Mit Abriss der 
Gebäude plant der Bebauungsplan in die Befreiungslage nach § 67 BNatSchG hinein. Die 
Voraussetzungen für eine Befreiungslage liegen vor. Die Begründung dazu findet sich in der 
Begründung Kap. 6.3.5.  
Erforderlich wird eine Nachuntersuchung der Kellerräume des ehemaligen Wohnhauses auf 
Fledermauswinterquartiernutzung und eine Nachuntersuchung des Grundstückes 743 auf Vorkommen 
von Brutvögeln und Fledermäusen in Gebäuden sowie auf Vorkommen von Reptilien auf den 
Freiflächen. 
 
 

13 Literatur / Gesetz e / Verordnungen 
�x Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.20104 (BGBI. I S. 

2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBI. I S. 2808) m.W.v. 29.07.2017 
Stand: 05.01.2018 aufgrund Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. I S. 2193) 

�x Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S.3434) geändert worden ist 

�x Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz -  BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl I /13, [Nr. 3]), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 der Gesetzes am 25. Januar 2016 (GVBl I/16, [Nr. 
5]) 

�x Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 

�x Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I 1057) 

�x Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) vom 24.Mai 2004 (GVBl I/04, Nr. 9) 
�x Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1271), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
�x Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 27.09.2017 (BGBl I S. 3465) 
�x Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.Juli 1999 zuletzt 

geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September  2017 (BGBl. I S.3465) 
�x DIN 4109-1 (2018) und DIN 18005-1 (2018) 
�x Geotechnischer Bericht (IfB Fischer GmbH vom 09.07.2019) 
�x Verordnung des Landkreises Elbe-Elster zum Schutz von Bäumen und Hecken 

(Gehölzschutzverordnung - GehölzSchVO EE) vom 12. Februar 2013 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, Ausgabe Nr. 3 vom 27. Februar 2013)  

 
Gefertigt: ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Bad Liebenwerda, November 2019 
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Anlage 1 
 
Übersicht unverbindliches Bau- und Nutzun gskonzept 
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Anlage 3 
 
Pflanzliste 
 
 
Wissenschaftlicher Name 
 
Cornus sanguinea s.l. 
Crataegus Hybriden agg. 
Cytisus scoparius 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Pinus sylvestris 
Prunus spinosa 
Rosa canina agg. 
Rosa corymbifera agg. 
Rosa rubigininosa agg. 
Salix caprea 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Tilia platyphyllos 
Viburnum opulus 
Acer campestre 
Betula pendula 
Corylus avellana 
Quercus petraea  
Tilia cordata 
Ulmus minor 

Deutscher Name 
 
Blutroter Hartriegel 
Weißdorn 
Besen-Ginster 
Rot-Buche 
Gemeine Esche 
Gemeine Kiefer 
Schlehe 
Hunds-Rose 
Hecken-Rose 
Wein-Rose 
Sal-Weide 
Schwarzer Holunder 
Eberesche 
Sommerlinde 
Gemeiner Schneeball 
Feldahorn 
Hänge-Birke 
Gemeiner Hasel 
Trauben-Eiche 
Winter-Linde 
Feld-Ulme 

 
Pflanzqualität Bäume 3xv StU 14-16 
Pflanzqualität Sträucher 100 cm 
 
 
 
Zulässig sind auch einheimische Obstgehölze aller Art. 
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1 Anlass und Aufgaben stellung 

Die Stadt Elsterwerda beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35

•Kompetenzzentrum II, Lauchhammerstr. 32‚ in Elsterwerda. 

Da hinsichtlich des Vorhabens artenschutzrechtliche Belange ber€hrt sein k„nnen, wurde 

das B€ro f€r Landschaftsplanung und Naturschutz (BLN) mit der Erstellung eines 

Artenschutzbeitrages beauftragt. 

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Bearbeitung bilden: 

€ das Gesetz €ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51) in der aktuell g€ltigen Fassung vom 

15. Sept. 2017

€ Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zur Erhaltung der nat€rlichen Lebensrƒume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt. - Amtsblatt der Europƒischen Gemeinschaften Nr. L 305/42.

€ Richtlinie des Rates €ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VSchRL) 

vom 2. April 1979 (79/409/EWG) (zuletzt geƒndert durch die Richtlinie 94/24/EG 

vom 8.6.1994)

Am 18. Dezember 2007 sind die im Hinblick auf den Artenschutz relevanten †nderungen

des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Europƒischen 

Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft getreten (BGBI I 

S 2873). Au…erdem ist am 15. Sept. 2017 die Neufassung des 

Bundesnaturschutzgesetzes in Kraft getreten. Alle Gesetzeszitate beziehen sich im 

Folgenden auf diese Neufassung. 

Der besondere Artenschutz nach nationalem und europƒischem Recht stellt ein 

eigenstƒndiges Instrument des Naturschutzes im Rahmen von Zulassungsverfahren dar. 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag (ASB) werden: 

€ die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestƒnde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bez€glich der gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten (alle 

europƒischen Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das 

Vorhaben erf€llt werden k„nnen, ermittelt und dargestellt,

€ sofern Verbotstatbestƒnde erf€llt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen 

f€r eine Ausnahme von den Verboten gem. ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG gepr€ft. 
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Die ausschlie…lich national streng und besonders gesch€tzten Arten werden im Rahmen 

der Eingriffsregelung gem. ‡ 17 Abs. 4 BNatSchG ber€cksichtigt. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestƒnde des ‡ 44 Abs. 1 sind 

folgenderma…en gefasst:

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch€tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu t„ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschƒdigen oder zu zerst„ren,

2. wild lebende Tiere der streng gesch€tzten Arten und der europƒischen Vogelarten 

wƒhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, ˆberwinterungs - und 

Wanderungszeiten erheblich zu st„ ren; eine erhebliche St„rung liegt vor, wenn sich 

durch die St„rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtten der wild lebenden Tiere der besonders gesch€tzten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschƒdigen oder zu zerst„ren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch€tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschƒdigen oder zu 

zerst„ren."

Werden Verbotstatbestƒnde nach ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bez€glich der 

gemeinschaftsrechtlich gesch€tzten Arten ber€hrt, m€ssen die Ausnahmevoraus-

setzungen des ‡ 45 Abs. 7 BNatSchG erf€llt sein. 

Als f€r Bauvorhaben einschlƒgige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen 

werden, dass: 

€ zwingende Gr€nde des €berwiegenden „ffentlichen Interesses, einschlie…lich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

€ zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintrƒchtigungen der 

relevanten Arten f€hren, nicht gegeben sind und 

€ sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht 

verschlechtert.

2.2 Planungsgrundlagen

€ Als Planungsgrundlage wurde verwendet: Begr€ndung zum Bebauungsplan Nr. 35

•Kompetenzzentrum II, Lauchhammerstr. 32‚ der Stadt Elsterwerda (Vorplanung) des 

ISP Ingenieurb€ro Stadtplanung Diecke (Stand September 2019)
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3 Vorhabensbeschreibung

Die Stadt Elsterwerda verf€gt €ber einen rechtswirksamen Flƒchennutzungsplan, 

welcher das Plangebiet als Mischbauflƒche ausweist. Mit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt, f€r die Flƒchen eines aufgelassenen 

Wohngrundst€ckes und Gewerbegrundst€ckes eines ehemaligen Fuhrbetriebes die 

planungsrechtliche Voraussetzung f€r die Nachnutzung als Kompetenzzentrum (auf 

Antrag der Kompetenzzentrum Ackerstra…e GmbH & Co. KG) herbeizuf€hren.

Im Plangebiet ist auf einer Flƒche von ca. 0,57 ha die Anlage eines Kompetenzzentrums 

geplant. Nach Abriss der noch vorhandenen baulichen Anlagen ist die Errichtung und 

Nutzung von 2- bis 4-geschossigen Einzelhƒusern, Doppelhƒusern und Hausgruppen 

sowie f€r den Nutzungszweck erforderliche Nebenanlagen, Verkehrswege und 

Stellplƒtze beabsichtigt. Geplant sind in den oberen Etagen bis zu 16 altersgerechte 

Wohnungen, B€ro-, Verwaltungsrƒume sowie therapeutische Einrichtungen und im 

Erdgeschoss Wohngemeinschaften f€r die ganztƒgige Krankenpflege sowie 

Gemeinschaftsrƒume mit Bistro, Nebengebƒude, €berdachte Sitzplƒtze und

Fahrradstellplƒtze. Weiterhin sollen eine Zufahrt zur Ludwig-Jahn-Stra…e und eine 

Zufahrt zur Lauchhammer Stra…e entstehen. Die Ausweisung von Verkehrsflƒchen ist 

nicht vorgesehen.

4 Untersuchungsgebiet

Das ca. 0,57 ha gro…e B-Plangebiet befindet sich im Landkreis Elbe-Elster im 

Siedlungsraum der Stadt Elsterwerda im Zwickel zwischen der von einer 

Lindenbaumreihe gesƒumten Lauchhammer Stra…e/B169 und der Ludwig-Jahn-Stra…e. 

Das Untersuchungsgebiet, welches gleichzeitig auch das Vorhabensgebiet darstellt,

umfasst die Flurst€cke 740, 741/2, 741/3, 741/4, 741/5, 742, 743, 744, 759 und 761/1 

tlw. (vgl. Abb. 1, Karte 1). 

Das Vorhabensgebiet wurde mit Ausnahme des Flurst€cks 743 vor Beginn unserer 

Kartierungen im April 2019 weitgehend berƒumt. An Bebauungen finden sich innerhalb 

des B-Plangebietes ein seit dem Jahr 2017 nicht mehr bewohntes zweigeschossiges und 

unterkellertes Wohnhaus mit Spitzdach (Fotos 5, 6, 7 und 8), ein Bungalow mit 

Flachdach (Fotos 11 und 12), drei Scheunengebƒude (Fotos 13, 14, 15 und 22), eine 

Garage (Foto 4) sowie mehrere Nebengebƒude (Hundezwinger, H€hnerstall). An 

Gro…geh„lzen (Titelfoto, Fotos 2 und 22) sind auf der berƒumten Flƒche noch 2 

Douglasien, eine Blaufichte, eine Stieleiche (Foto 23), ein Walnussbaum (Foto 13), 2 

Birnbƒume und 4 Apfelbƒume vorzufinden. Auf dem Flurst€ck 743 befinden sich zudem 

auf dem Areal eines noch in Nutzung befindlichen Gartens (Fotos 15 bis 17) mehrere 

Apfel-, Birnen- und Kirschbƒume. Das Flurst€ck 715 sowie der S€den des Flurst€ckes 

761/1 werden als Lagerflƒche genutzt (Foto 4).
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Abb. 1: Lage der B-Planflƒche

In der s€dlichen Nachbarschaft grenzen entlang der Ludwig-Jahn-Stra…e die 

Gewerbebetriebe Elstermoden und Z„llner B€rosysteme an. Im Westen, Norden und 

Osten ist das B-Plangebiet von Einzelhausbebauungen mit Hausgƒrten umgeben.

5 Ermittlung der pr‚f relevanten Arten

Der Pr€frahmen der Artenschutzrelevanzpr€fung umfasst die Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie sowie alle europƒischen Vogelarten. Aufgrund der vorgefundenen 

Habitatstrukturen geh„ren Brutv„gel zu den pr€frelevanten Arten. Das Vorhabensgebiet 

befindet sich jedoch nicht in einem Bereich mit Rastvogelkonzentrationen. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Land Brandenburg vorkommenden Arten des 

Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgef€hrt. 

Die Anhang IV-Arten wurden im Rahmen einer Potenzialanalyse auf ihre Relevanz hin 

abgepr€ft. Grundlage hierf€r sind die von uns von Mitte Mai bis Ende September 2019 im 

B-Plangebiet durchgef€hrten Untersuchungen (vgl. Kap. 6). Pr€frelevante Arten sind fett

hervorgehoben.
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Tab. 1: Pr€frelevante Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im 

Vorhabensgebiet

Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

S„ugetiere

Wolf Canis lupus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Biber Castor fiber kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fischotter Lutra lutra kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Feldhamster Cricetus cricetus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…es Mausohr Myotis myotis keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Fransenfledermaus Myotis nattereri keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Gro…e Bartfledermaus Myotis brandtii keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Teichfledermaus Myotis dasycneme keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Wasserfledermaus Myotis daubentonii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Braunes Langohr Plecotus auritus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Graues Langohr Plecotus austriacus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Breitfl€gelfledermaus Eptesicus serotinus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii kein Vorkommen Arealrestriktion

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

M€ckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Gro…er Abendsegler Nyctalus noctula keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri keine Quartiere nur pot. Jagdhabitat

Reptilien

Europƒische 

Sumpfschildkr„te

Emys orbicularis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Glattnatter Coronella austriaca kein Vorkommen lt. Kartierung

‰stliche 

Smaragdeidechse

Lacerta viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

Zauneidechse Lacerta agilis kein Vorkommen lt. Kartierung

Amphibien

Kammmolch Triturus cristatus kein Vorkommen lt. Kartierung

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae kein Vorkommen lt. Kartierung

Moorfrosch Rana arvalis kein Vorkommen lt. Kartierung

Springfrosch Rana dalmatina kein Vorkommen lt. Kartierung
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Laubfrosch Hyla arborea kein Vorkommen lt. Kartierung

Rotbauchunke Bombina bombina kein Vorkommen lt. Kartierung

Knoblauchkr„te Pelobates fuscus kein Vorkommen lt. Kartierung

Kreuzkr„te Bufo calamita kein Vorkommen lt. Kartierung

Wechselkr„te Bufo viridis kein Vorkommen lt. Kartierung

K„fer

Heldbock Cerambyx cerdo kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Eremit Osmoderma eremita kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Scharlachroter 

Plattkƒfer

Cucujus cannaberinus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Breitrand Dytiscus latissimus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmalbindiger Breit-

fl€gel-Tauchkƒfer

Graphoderus lineatus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Libellen

Sibirische Winterlibelle Sympaecma paedisca kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr€ne Keiljungfer Ophiogomphus caecilia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…e Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

‰stliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Schmetterlinge

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas aurinia kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gro…er Feuerfalter Lycaena dispar kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Blauschillernder 

Feuerfalter

Lycaena helle kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Thymian-

Ameisenblƒuling

Maculinea arion kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenblƒuling

Maculinea nausithous kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Heller Wiesenknopf-

Ameisenblƒulimg

Maculinea teleius kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Nachtkerzen-

schwƒrmer

Proserpinus proserpina kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Mollusken

Kleine Flussmuschel Unio crassus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Zierliche Anisus vorticulus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum
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Artengruppe/Arten Vorkommen im 

UG

Bemerkungen

Tellerschnecke

Gef„ƒpflanzen

Wasserfalle Aldrovanda versiculosa kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Froschkraut Luronium natans kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Frauenschuh Cypripedium calceolus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Silberscharte Jurinea cyanoides kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Biegsames Nixkraut Najas flexilis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Kriechender Sellerie Apium repens kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Vorblattloses 

Vermeinkraut

Thesium abracteatum kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Firnisglƒnzendes 

Sichelmoos

Hamatocaulis vernicosus kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr€nes Beesenmoos Dicranum viride kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Gr€nes Koboldmoos Buxbaumia viridis kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Langstieliges 

Schwanenhalsmoos

Meesia longiseta kein Vorkommen kein pot. Lebensraum

Die artenschutzrechtliche Pr€fung erstreckt sich somit nur auf Brutv„gel.

6 Method ik der floristischen und faunistischen Erfassungen

Flora

Kartierungen zu Anhang IV-Pflanzenarten der FFH-Richtlinie wurden am 26. Mai 2019

vorgenommen.

Habitatbƒume

Eine Erfassung von H„hlungen, Ritzen und Spalten als Lebensstƒtten f€r Fledermƒuse, 

Brutv„gel und Holz bewohnende Kƒfer in Bƒumen wurde am 13. Mai bzw. am 26. 

September 2019 (Flurst€ck 743) durchgef€hrt. 

Bez€glich des Auftretens Holz bewohnender Kƒferarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie (Eremit und Heldbock) wurde besonders auf arttypische Fra…bilder bzw. das 

Auftreten von Fra…resten (Kotpillen) der betreffenden Arten geachtet.

Gebƒude bewohnende Arten

Die auf der Vorhabensflƒche befindlichen Gebƒude wurden am 13. Mai und 6. August
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sowie am 26. September (Flurst€ck 743) 2019 hinsichtlich potenzieller Vorkommen von 

Fledermƒusen, Brutv„geln und Hornissen untersucht. 

Am Abend und in den ersten Nachtstunden des 26. Mai wurde zusƒtzlich mit 2 

Beobachtern eine Ausflugskontrolle von Fledermƒusen aus den auf dem 

Vorhabensgebiet befindlichen Gebƒuden vorgenommen. Diese erfolgte unter 

Zuhilfenahme von Fledermausdetektoren des Typs Batscanner und der BatLib-App.

Brutv„gel

Die Brutvogelkartierung erfolgte als flƒchendeckende Revierkartierung aller Arten im B-

Plangebiet. Die Kartierungsleistungen umfassten 5 Tagesbegehungen zur Hauptbrutzeit 

im Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang August 2019. Die Begehungstermine waren hierbei 

der 6., 13., 20. und 26. Mai sowie der 1. August 2019. Bei jeder Begehung wurde das 

Untersuchungsgebiet in den zeitigen Morgenstunden abgelaufen und mittels Fernglas 

bzw. durch Verh„ren nach Brutv„geln abgesucht. Gesang der Mƒnnchen in Verbindung 

mit Reviertreue, in manchen Fƒllen auch das Warnen der Altv„gel und Futtertragen, 

Nestfunde oder sonstiges ein Revier anzeigendes Verhalten wurden als ausreichende 

Hinweise auf ein Revier bzw. Brutvorkommen gewertet. F€r das erst Ende September

hinzugekommene Flurst€ck 743 wurde eine Befragung des Flƒcheneigent€mers

hinsichtlich der Brutv„gel vorgenommen.

Reptilien

Kartierungen zu Reptilienvorkommen fanden von Mitte Mai bis Mitte August 2019 statt 

und wurden an sonnigen Tagen des 13., 20. und 26. Mai sowie des 1., 6. und 13. 

August durchgef€hrt. Diese erfolgten durch langsames Abschreiten von f€r Reptilien 

geeigneten Habitatstrukturen und Aufscheuchen derselben. F€r das erst Mitte

September hinzugekommene Flurst€ck 743 wurde eine Befragung des 

Flƒcheneigent€mers hinsichtlich von Eidechsenvorkommen vorgenommen.

7 Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden potenzielle baubedingte Wirkfaktoren beschrieben, welche bezogen 

auf das Vorhaben •Bebauungsplan Nr. 35 •Kompetenzzentrum II, Lauchhammerstr. 32‚

relevante Beeintrƒchtigungen und St„rungen von europarechtlich gesch€tzten Tierarten 

verursachen k„nnen. Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren treten nicht auf.

Fl€cheninanspruchnahme

Es werden durch das oben genannte Vorhaben potenzielle sowie nachgewiesene 

Niststƒtten und Nahrungshabitate von Brutv„geln und gesch€tzten Kƒferarten beseitigt.
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L€rmwirkungen, optische St•ru ngen, Ersch‚tterungen

Im Zuge von Bauma…nahmen k„nnen €ber die gesamte Bauzeit hinweg 

Lƒrmemissionen, optische St„rungen und Ersch€tterungen entstehen, welche zu 

St„rungen von Brutv„geln f€hren k„nnen. 

N€hr- und Schadstoffemissionen, 

Baubedingt auftretende Schadstoffemissionen als Folge von Havarien sind zwar nicht 

auszuschlie…en, k„nnen aber in ihrer Wirkung auf die untersuchten Artengruppen 

vernachlƒssigt werden.

Barrierewirkungen/Zerschneidung

Barriere- oder Zerschneidungswirkungen treten nicht auf. 

Kollisionsrisiko

Durch Bautƒtigkeiten kann ein potenzielles T„tungsrisiko f€r Vogelbruten und Larven 

gesch€tzter Kƒfer entstehen.

8 Bestandsdarstellung und artenschutzrechtliche Pr‚fung

8.1 Flora

Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie oder sonstige nach BArtSchV streng 

oder besonders gesch€tzte Arten wurden im B-Plangebiet nicht festgestellt. 

8.2 Habitatbƒume

Im Untersuchungsgebiet wurden im Fr€hjahr 2019 vier H„hlenbƒume mit 4 H„hlungen 

und ein Baumstumpf gefunden, welche in H„hlen br€tenden V„geln sowie Holz 

bewohnenden Kƒfern potenzielle Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtten bieten (vgl. Karte 2, 

Tab. 2). 

Tab. 2: Nachweise von Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtten von V„geln und Holz 

bewohnenden Kƒfern in den Habitatbƒumen.

Nr. Geh…lz H…hlungen und Spalten Fortpflanzungs -
oder Ruhest„tten

Bemerkung

1 Apfel € Aush„hlung in ca. 1,5 m 
H„he mit austretendem 
Mulm (Foto 25)

€ Vermehrungsstƒtte 
f€r Rosenkƒfer, 
potenzielle 
Vermehrungsstƒtte 
f€r Hirschkƒfer

Rosenkƒferkot

2 Apfel € Stamm ausgeh„hlt mit 
Mulmvorrat (Foto 26)

€ potenzielle 
Vermehrungsstƒtte 
f€r Rosen- und 
Hirschkƒfer
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Nr. Geh…lz H…hlungen und Spalten Fortpflanzungs -
oder Ruhest„tten

Bemerkung

3 Apfel € Aush„hlung in ca. 1,8 m 
H„he (Foto 27)

€ potenzieller Brutplatz 
f€r Meisen

€ potenzielle 
Vermehrungsstƒtte
f€r Rosen- und 
Hirschkƒfer

4 Apfel € Aush„hlung in 5 m H„he 
(Foto 28)

€ potenzieller Brutplatz 
f€r Meisen, 
Feldsperling, 
Gartenrotschwanz 
und Star

€ potenzielle 
Vermehrungsstƒtte 
f€r Rosen- und 
Hirschkƒfer

5 Birkenstumpf
(Foto 24)

€ potenzielle 
Vermehrungsstƒtte 
f€r Hirschkƒfer

Fund zweier 
toter weiblicher 
Hirschkƒfer 
unmittelbar 
neben dem 
Baumstumpf

Die vier oben aufgef€hrten Apfelbƒume mit H„hlungen m€ssen als potenzielle 

Fortpflanzungsstƒtten f€r nach der Bundesartenschutzverordnung besonders gesch€tzte 

Rosenkƒferarten angesehen werden. Am 13.8.19 wurden zudem zwei tote 

Hirschkƒferweibchen in der unmittelbaren Nƒhe eines Birkenstumpfes gefunden (Foto

24, vgl. Karte 2). Hirschkƒfer gelten nach der Bundesartenschutzverordnung als 

besonders gesch€tzte Arten und sind im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgef€hrt. Die 

Wurzelst„cke aller auf der Vorhabensflƒche befindlichen Obstbƒume, des

Birkenstumpfes sowie der Stieleiche (Foto 23) gelten als potenzielle Vermehrungsstƒtten

dieser Art. 

Zur Vermeidung der Beeintrƒchtigung von Vermehrungsstƒtten von Rosen- und 

Hirschkƒfern ist die Fƒllung bzw. das Roden der Wurzelst„cke von Habitatbƒumen auf 

das unbedingt notwendige Ma… zu beschrƒnken. Sollten Habitatbƒume gefƒllt bzw. 

gerodet werden, so hat dieses unter Hinzuziehung einer naturschutzfachlichen 

Baubetreuung zu erfolgen. Diese organisiert eine eventuell notwendig werdende 

Bergung und Verbringung von Stammabschnitten mit Mulmvorrat und Rosenkƒferlarven

bzw. eine Umsiedlung von Hirschkƒferlarven an geeignete Ersatzstandorte (V1).

Die artenschutzrechtliche Pr€fung der Brutv„gel wird im Kapitel 8.5 vorgenommen.
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8.3 Gebƒude bewohnende Arten

Bei den 2019 durchgef€hrten Kontrollen der auf dem B-Plangebiet befindlichen Gebƒude

wurden mit der Rauchschwalbe und dem Hausrotschwanz zwei aktuelle Brutvogelarten 

nachgewiesen (vgl. Tab. 3). 

Anzeichen auf eine Besiedlung durch Fledermƒuse im Sommerquartier 

(Fledermausnachweise, Kot- oder Urinspuren, typische Ger€che, Nahrungsreste) wurden 

bei den Kontrollen nicht festgestellt. Bei der Ausflugskontrolle am 26. Mai 2019 wurden 

mit der Breitfl€gelfledermaus, der Zwergfledermaus und dem Braunen Langohr drei 

Fledermausarten auf Jagdfl€gen im Bereich des B-Plangebietes beobachtet. Die 

Nachweise betreffen nur Einzeltiere, ein Ausfliegen aus den Gebƒuden wurde nicht 

beobachtet. Wochenstubenquartiere k„nnen daher definitiv ausgeschlossen werden. 

Tab. 3: Nachweise von Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtten von gesch€tzten Arten in den 

Gebƒuden.

Nr. Bezeichnung Fortpflanzungs - oder Ruhest„tten

1 zweigeschossiges, unterkellertes 
ehemaliges Wohnhaus mit Spitzdach
(Fotos 5, 6, 7 und 8) 

€ vor- und diesjƒhriger Nistplatz der Rauch-
schwalbe (Fotos 9 und 10), potenzieller 
Nistplatz des Hausrotschwanzes

2 Bungalow mit Flachdach (Fotos 11 
und 12)

€ Quartier des Steinmarders im Dachbereich

3 Scheune mit Spitzdach (Fotos 13 und 
14)

€ potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes

4 Scheune mit Spitzdach (Foto 15) € potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes
5 Nebengebƒude (Foto 15) € vorjƒhriger Nistplatz des Hausrotschwanzes 

(Foto 18)
6 Scheune mit Spitzdach (Foto 22) € potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes
7 Garage und Lagergebƒude (Foto 4) € potenzieller Nistplatz des Hausrotschwanzes

Eine Nutzung der Kellerrƒume des Wohngebƒudes als potenzielles

ˆberwinterungsquartier f€r Fledermƒuse kann nicht grundsƒtzlich ausgeschlossen 

werden, ist aber nicht sehr wahrscheinlich. 

Ein Abriss der Gebƒude hat grundsƒtzlich au…erhalb der Vogelbrutzeit bzw. der 

Wochenstubenzeit und Zeiten der ˆberwinterung bei den Fledermƒusen zu erfolgen 

(Mitte September bis Ende Oktober). Sollte ein Abriss im Zeitraum zwischen November 

und Mitte September des Folgejahres geplant sein, so kann dieser nur bei einem 

Nachweis des Nichtvorkommens bestehender Vogelbruten bzw. bei einem Negativattest 

hinsichtlich €berwinternder Fledermƒuse oder deren Bergung und Verbringung in 

Ersatzwinterquartiere erfolgen (V2). Hierf€r ist eine naturschutzfachliche Baubetreuung 

einzusetzen.

Die artenschutzrechtliche Pr€fung der Brutv„gel wird im Kapitel 8.5 vorgenommen.
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8.4 Reptilien

Wƒhrend der sechs Begehungen zur Erfassung der Reptilienfauna von Mitte Mai bis 

Mitte August 2019 wurden im Bereich des B-Plangebietes keine Reptilien festgestellt. 

8.5 Brutv„gel

Bei den im Fr€hjahr und Sommer 2019 durchgef€hrten Untersuchungen wurden im B-

Plangebiet 10 Brutvogelarten nachgewiesen (Tab. 4). Hinzu kommt die Elster, welche 

au…erhalb des UG br€tet und das untersuchte Areal zur Nahrungssuche nutzt. Die 

Rauchschwalbe und der Bluthƒnfling gelten nach der aktuellen •Roten Liste‚ des Landes 

Brandenburg (RYSLAVY & M†DLOW 2008) als gefƒhrdet, alle anderen Arten als 

ungefƒhrdet. Alle Arten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders gesch€tzt. 

Die Lage der vermutlichen Revierzentren bzw. Nistplƒtze vermittelt die Karte 2.

Tab. 4: Die Brutvogelarten des B-Plangebietes

Art RL 
BB

Schut z-
status

Status 
(Reviere 2019)

Ringeltaube Colomba palumbus - b BV (1)
Elster Pica pica - b NR
Blaumeise Parus caeruleus - b BV (1)
Kohlmeise Parus major - b BV (1)
Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b BV (1)
Hausrotschwanz Phoenichuros ochruros - b BV (1)
Feldsperling Passer montanus - b BV (1)
Girlitz Serinus serinus - b BV (1)
Gr€nfink Carduelis chloris - b BV (1)
Stieglitz Carduelis carduelis - b BV (1)
Bluthƒnfling Carduelis carduelis 3 b BV (1)

A b k € r z u n g e n: 

Gefƒhrdung: RL BB - Rote Liste Brandenburgs (RYSLAVY & M†DLOW 2008). 
Gefƒhrdungskategorien: 3 - gefƒhrdet

Schutzstatus: b  - besonders gesch€tzte Art gemƒ… BNatSchG ‡ 7 Abs. 2 Nr. 13,

Status: BV - Brutvogel,  NR - Nahrungsrevier (Nistplatz au…erhalb des UG)

Ringeltaube, Girlitz, Gr€nfink, Stieglitz, Bluthƒnfling

Die oben genannten Arten waren 2019 alle mit einem Brutpaar im B-Plangebiet vertreten 

und br€teten auf den Gro…geh„lzen (Koniferen und Laubbƒume).

Blau- und Kohlmeise, Feldsperling

Die drei Arten waren 2019 mit je einem Brutpaar Nistkastenbewohner (Fotos 19, 20 und 

21) auf dem Areal des Flurst€cks 743 (Eigent€mer, mdl. Mitt.).
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Rauchschwalbe

Im Wohngebƒude fand sich Mitte Mai 2019 ein vorjƒhriges Nest der Rauchschwalbe 

(Foto 9). Anfang August 2019 konnte ein diesjƒhriges Nest (Foto 10) festgestellt werden. 

Hausrotschwanz 

Ein vorjƒhriges Nest des Hausrotschwanzes (Foto 18) wurde 2019 im Nebengebƒude 5 

vorgefunden. Wo die diesjƒhrigen Bruten durchgef€hrt wurden, konnte nicht ermittelt 

werden. Die Hausrotschwƒnze hielten sich im Fr€hjahr und Sommer 2019 vorwiegend im 

Bereich des Wohngebƒudes auf. Am 1.8. wurden hier fl€gge Junge der Zweitbrut 

beobachtet. 

Im Folgenden werden in zwei Formblƒttern die Betroffenheiten der Brutv„gel der 

Geh„lze und der Gebƒude zusammenhƒngend beschrieben und die einzelnen Verbote 

des ‡ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG abgepr€ft.

Tab. 5: Formblatt Brutv„gel der Geh„lze 

Artengrupp e:  Brutv…gel der Geh…lze

(Ringeltaube, Blaumeise, Kohlmeise, Feldsperling, Girlitz, Gr‚nfink, Stieglitz, 
Bluth„nfling )

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europƒische Vogelarten gemƒ… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Bei den oben genannten Arten handelt es sich mit Ausnahme des Bluthƒnflings um mehr oder minder hƒufige, im 
Land Brandenburg ungefƒhrdete Brutvogelarten. 

Bluthƒnfling: Freibr€ter in dichten B€schen, bevorzugt in jungen Koniferen, besiedelt offene bis halboffene 
Landschaften mit niedrigen Hecken und nicht zu hochw€chsiger Samen tragender Krautschicht; im Land BB mit 
ca. 10.000 bis 20.000 BP verbreitet, drastischer R€ckgang (RYSLAVY & M†DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell m„glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒna hmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen

im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V2, V3 - bauzeitliche Regelungen (vgl. Kap. 9.1)

K1 - Ausgleichspflanzungen von Geh„lzen (vgl. Kap. 9.2)

K2 - Ausbringung von Nistkƒsten (vgl. Kap. 9.2)

Prognose und Bewertung des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von For tpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

T„tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgefƒhrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
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Die Kollisionsgefƒhrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte T„tung von Eiern und Jungv„geln der oben genannten Arten kann durch einen zeitlich 

geregelten Baubeginn vermieden werden (V2, V3). 

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die St„rung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die St„rungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte St„rung von Bruten der in Geh„lzen br€tenden Arten kann durch einen zeitlich geregelten 
Baubeginn (V2, V3) vermieden werden. Baubedingte St„rungen setzen mit der Baufeldberƒumung ein. Im direkten 
Anschluss an die au…erhalb der Brutzeit durchgef€hrte Baufeldberƒumung kommt es zu einem Vorantreiben der 
Bauma…nahme und damit zu einer regelmƒ…igen St„rung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die 
betroffenen Brutvogelarten ausschlie…lich au…erhalb der f€r sie relevanten St„rzonen ansiedeln werden.

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten 
Beschƒdigung oder Zerst„rung von Fortpflanzungs- und Ruhestƒtten, „kologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtte wird im rƒumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Beschƒdigung oder Zerst„rung von Fortpflanzungs- und Ruhestƒtten, „kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtte wird im rƒumlichen Zusammenhang gewahrt

Mit bis zu ca. 20 Gro…geh„lzen (Bƒume und Strƒucher) werden potenzielle Bruthabitate Geh„lz e bewohnender 
V„gel beseitigt. In Anspruch genommene Geh„lzflƒchen werden durch Ausgleichspflanzungen in gleicher Gr„…en-
ordnung ersetzt (K1). Zudem werden im Bereich des B-Plangebietes 3 Nistkƒsten sowie 2 H„hlenbƒume mit 
Eignung als Brutplatz f€r H„hlen bewohnende Vogel potenziell beseitigt. Der Ausgleich erfolgt €ber die 
Ausbringung von Nistkƒsten im B-Plangebiet bzw. dessen nahem Umfeld (K2).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Tab. 6: Formblatt Brutv„gel in und an Gebƒuden 

Artengruppe:  Brutv…gel in und an Geb„uden

(Rauchschwalbe, Hausrotschwanz)

Schutzstatus

Anh. IV FFH-Richtlinie europƒische Vogelarten gemƒ… Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Aut…kologie/Verbreitung in BB

Rauchschwalbe: Nischenbr€ter in Gebƒuden und auf €berdachten Simsen, erreicht gr„…te Dichten in 
Einzelgeh„ften und stark bƒuerlich geprƒgten D„rfern; Brutzeit Ende April bis Mitte September; im Land BB mit ca. 
50.000 bis 100.000 BP verbreitet, R€ckgang (RYSLAVY & M†DLOW 2008)

Hausrotschwanz: Nischenbr€ter in Gebƒuden, zur Brutzeit ausschlie…lich im Siedlungsbereich anzutreffen; 
Brutzeit Anfang April bis Anfang September; im Land BB flƒchendeckend mit ca. 25.000 bis 40.000 BP verbreitet, 
leicht abnehmender Trend (RYSLAWY & M†DLOW 2008)

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen potenziell m„glich

siehe oben

Prognose und Bewertung der Sch„digungs - und St…rungsverbote nach † 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaƒnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaƒnahmen
gem. LBP vorgesehen

gem. FFH-VP vorgesehen
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im Rahmen der artenschutzrechtlichen Pr€fung neu zu entwickeln

V2, V3 - bauzeitliche Regelungen (vgl. Kap. 9.1)

K3 - Ausbringung von Nisthilfen (vgl. Kap. 9.2)

Prognose und Bewertu ng des T…tungsverbotes gem. † 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG: 

Verletzung, T…tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Besch„digung, 
Zerst…rung von Fortpflanzungs - und Ruhest„tten (baubedingt)

Verletzung, T…tung von Tier en oder ihrer Entwicklungsformen durch baubedingte Kollisionen

signifikante T„tung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase

Die Kollisionsgefƒhrdung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Kollisionsgefƒhrdung f€hrt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine baubedingte T„tung von Eiern und Jungv„geln kann durch eine vorherige Untersuchung auf Brutvorkommen 

und durch bauzeitliche Regelungen vermieden werden (V2, V3). 

Prognose und Bewertung der St…rungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 2 BnatSchG 

Erhebliches St…ren von Tieren w„hrend der Fortpflanzungs -, Aufzucht -, Mauser -, ‡berwinterungs - und 
Wand erungszeiten

Die signifikante St„rung f€hrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die St„rungen f€hren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Potenzielle St„rungen von Bruten k„nnen durch eine vorherige Untersuchung auf Brutvorkommen und 
bauzeitliche Regelungen vermieden werden (V2, V3).

Prognose und Bewertung der Sch„digungstatbest„nde gem. † 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. 
Abs. 5 BnatSchG:

Entnahme, Besch„digung, Zerst…rung von Fortpfl anzungs - und Ruhest„tten 
Beschƒdigung oder Zerst„rung von Fortpflanzungs- und Ruhestƒtten, „kologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtte wird im rƒumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Beschƒdigung oder Zerst„r ung von Fortpflanzungs- und Ruhestƒtten, „kologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestƒtte wird im rƒumlichen Zusammenhang gewahrt

Eine Zerst„rung von potenziellen Fortpflanzungsstƒtten der Rauchschwalbe und des Hausrotschwanzes in zum 
Abriss vorgesehenen Gebƒuden kann nicht vermieden werden. F€r den Hausrotschwanz ist ein Ausgleich des 
Verlustes an Brutm„glichkeiten €ber die Anbringung von Nischenbr€terkƒsten am verbleibenden bzw. neu zu 
errichtenden Gebƒudebestand m„glich (K3). F€r die Rauchschwalbe kann kein Ausgleich erfolgen, da 
voraussichtlich keine geeigneten Gebƒude zur Verf€gung stehen, die Beseitigung einer einzelnen Niststƒtte ist 
zudem unerheblich. Dennoch ist durch den Bauherrn f€r die Beseitigung einer Niststƒtte der Rauchschwalbe eine 
artenschutzrechtliche Befreiung gemƒ… ‡ 67 NBatSchG zu beantragen. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbest„nde

Die Verbotstatbest„nde nach † 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG

treffen zu (Darlegung der Gr€nde f€r eine Ausnahme erforderlich)

treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Pr€fung endet hiermit)

Fazit: Unter Ber€cksichtigung von Vermeidungs- und Kompensationsma…nahmen (vgl. 

Kap. 9) kommt es bei den untersuchten Artengruppen durch die geplanten 

Bauma…nahmen zu keinen erheblichen Beeintrƒchtigungen. Verbotstatbestƒnde nach ‡ 

44 BNatSchG, Abs. 1 i. V. mit Abs. 5 treten somit aller Voraussicht nach nicht ein.

9 Maƒnahmen

9.1 Vermeidungs- und Minderungsma…nahmen

V1 Zur Vermeidung der Beeintrƒchtigung von Vermehrungsstƒtten von Rosen- und 

Hirschkƒfern ist die Fƒllung bzw. das Roden der Wurzelst„cke von Habitatbƒumen

auf das unbedingt notwendige Ma… zu beschrƒnken. Sollten Habitatbƒume gefƒllt 

bzw. gerodet werden, so hat dieses unter Hinzuziehung einer 
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naturschutzfachlichen Baubetreuung zu erfolgen. Diese organisiert eine eventuell 

notwendig werdende Bergung und Verbringung von Stammabschnitten mit 

Mulmvorrƒten und Rosenkƒferlarven oder eine Umsiedlung von Hirschkƒferlarven

an geeignete Ersatzstandorte (z.B. Schlosspark Elsterwerda).

V2 Ein Abriss der Gebƒude hat grundsƒtzlich au…erhalb der Vogelbrutzeit bzw. der 

Wochenstubenzeit und Zeiten der ˆberwinterung bei den Fledermƒusen zu 

erfolgen (Mitte September bis Ende Oktober). Sollte ein Abriss im Zeitraum 

zwischen November und Mitte September des Folgejahres geplant sein, so kann 

dieser nur bei einem Nachweis des Nichtvorkommens bestehender Vogelbruten 

bzw. bei einem Negativattest hinsichtlich €berwinternder Fledermƒuse oder deren 

Bergung und Verbringung in Ersatzwinterquartiere erfolgen. Hierf€r ist eine 

naturschutzfachliche Baubetreuung einzusetzen.

V3 Zur Vermeidung der Beeintrƒchtigung von Brutv„geln sind Bauma…nahmen 

au…erhalb der Brutzeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang April zu 

beginnen, um eine Ansiedlung von br€tenden Vogelarten in potenziellen 

St„rungsbereichen zu unterbinden. Fƒllungen von Geh„lzen sind au…erhalb der 

Vegetationsperiode vorzunehmen (1. Oktober bis 1. Mƒrz). 

.

9.2 Kompensationsma…nahmen 

K1 Als Ersatz f€r potenziell verloren gehende Bruthabitate von V„geln in 

Geh„lzflƒchen (bis zu 20 Gro…geh„lze) sind in gleicher Gr„…enordnung 

Ausgleichspflanzungen von heimischen, standortgerechten Baum- und 

Straucharten vorzusehen. 

K2 Als Ersatz f€r bis zu f€nf potenziell verloren gehende Fortpflanzungs- und 

Ruhestƒtten f€r in H„hlen br€tende V„gel ist als CEF-Ma…nahme die Anbringung 

von Vogelkƒsten an verbleibenden Bƒumen im B-Plangebiet oder an den Linden 

entlang der Lauchhammer Stra…evorzusehen. 

Hierf€r sind in Abhƒngigkeit vom Eingriffsumfang folgende Kastentypen aus 

Holzbeton auszubringen: bis zu 6 Meisenkƒsten, 2 Feldsperlingskƒsten und 2 

Starenkƒsten. Die Ausbringung der Kƒsten ist zu dokumentieren und hat vor 

Baubeginn zu erfolgen. Eine jƒhrliche Kontrolle und Reinigung der Kƒsten ist f€r 

einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu gewƒhrleisten.

K3 Als Ersatz f€r potenziell verloren gehende Fortpflanzungs- und Ruhestƒtten f€r in 

Nischen und Halbh„hlen von Gebƒuden br€tende V„gel ist die Anbringung von 3 

Halbh„hlenkƒsten aus Holzbeton an verbleibenden oder neu zu errichtenden 

Gebƒuden im B-Plangebiet vorzusehen. Die Ausbringung der Kƒsten ist zu 

dokumentieren. Eine jƒhrliche Kontrolle und Reinigung der Kƒsten ist f€r einen 
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Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu gewƒhrleisten.
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